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Hinweis:

Die Gesetz- und Verordnungsblätter, die Ministerialblätter, die Sammlung aller Gesetze und Verord-
nungen des Landes NRW (SGV. NRW.) sowie die Sammlung der in Teil I des MBl. NRW. veröffentlichten 
Erlasse (SMBl. NRW.) stehen im Intranet des Landes NRW zur Verfügung.

Dasselbe wird auch im Internet angeboten. Die Adresse ist: https://recht.nrw.de. Hingewiesen wird auf 
die kostenlosen Angebote im Internet unter der genannten Adresse. Dort fi nden Sie Links zu vielen quali-
tativ hochwertigen Rechtsangeboten. 

Wollen Sie die Inhaltsangabe eines jeden neuen Gesetzblattes oder Ministerialblattes per Mail 
zugesandt erhalten? Dann können Sie sich in das Newsletter-Angebot der Redaktion eintragen. 
Adresse: https://recht.nrw.de, dort: kostenlose Angebote.
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Gesetz 
zur Änderung des Lehrerausbildungsgesetzes 

Vom 26. April 2016

Der Landtag hat das folgende Gesetz beschlossen, das 
hiermit verkündet wird:

Gesetz 
zur Änderung des Lehrerausbildungsgesetzes

Artikel 1
Änderung des 

Lehrerausbildungsgesetzes

Das Lehrerausbildungsgesetz vom 12. Mai 2009 (GV. 
NRW. S.  308), das zuletzt durch Artikel 4 des Gesetzes 
vom 28. Mai 2013 (GV. NRW. S. 272) geändert worden ist, 
wird wie folgt geändert:

 1.   In der Inhaltsübersicht wird die Angabe zu § 20 wie 
folgt gefasst:

  „§ 20 Inkrafttreten, Außerkrafttreten, Übergangsre-
gelungen“.

 2.  § 1 wird wie folgt geändert:

 a)  Absatz 1 wird wie folgt gefasst:

   „(1) Das Land und die Hochschulen gewährleis-
ten eine Lehrerausbildung, die an den pädagogi-
schen Herausforderungen der Zukunft und an 
den Kindern und Jugendlichen ausgerichtet ist 
und die Bedürfnisse der Schulen berücksichtigt.“

 b)  Absatz 2 wird wie folgt geändert:

  aa)   In Satz  2 wird das Wort „Zielvereinbarun-
gen“ durch das Wort „Hochschulverträge“ 
ersetzt.

  bb)   In Satz  3 wird das Wort „Zielvereinbarun-
gen“ durch das Wort „Hochschulverträgen“ 
ersetzt.

 c)   In Absatz 3 Satz 1 wird das Wort „drei“ durch das 
Wort „fünf“ und die Angabe „2013“ durch die 
Angabe „2020“ ersetzt.

 3.  § 2 wird wie folgt geändert:

 a)  Absatz 2 wird wie folgt geändert:

  aa)  Satz 3 wird wie folgt gefasst:

     „Dabei sind die Befähigung zu einem profes-
sionellen Umgang mit Vielfalt insbesondere 
mit Blick auf ein inklusives Schulsystem so-
wie die Befähigung zur Kooperation unterei-
nander, mit den Eltern, mit anderen Berufs-
gruppen und Einrichtungen besonders zu 
berücksichtigen.“

  bb)  Folgender Satz wird angefügt:

     „Die Ausbildung soll die Befähigung schaf-
fen und die Bereitschaft stärken, die indivi-
duellen Potenziale und Fähigkeiten aller 
Schülerinnen und Schüler zu erkennen, zu 
fördern und zu entwickeln.“

 b)  Folgender Absatz 3 wird angefügt:

   „(3) Schuldienst und Vorbereitungsdienst setzen 
Kenntnisse der deutschen Sprache voraus, die ei-
nen Einsatz im Unterricht und die Wahrnehmung 
aller Tätigkeiten einer Lehrkraft erlauben.“

 4.  § 3 wird wie folgt geändert:

 a)  Absatz 1 Nummer 2 wird wie folgt gefasst:

   „2. Lehramt an Haupt-, Real-, Sekundar- und Ge-
samtschulen,“.

 b)   In Absatz 2 wird das Wort „die“ durch die Wörter 
„einen Vorbereitungsdienst geleistet und die dem 
Lehramt“ ersetzt.

 5.  § 4 wird wie folgt geändert:

 a)  Absatz 1 wird wie folgt geändert:

  aa)   In Satz 3 wird der Punkt am Ende durch die 
Wörter „und in anderen Schulformen, die 
auch gymnasiale Standards gewährleisten.“ 
ersetzt.

  bb)  Satz 4 wird wie folgt gefasst:

     „Die Befähigung zum Lehramt an Haupt-, 
Real-, Sekundar- und Gesamtschulen be-
rechtigt an Gesamtschulen zum Einsatz in 
den Jahrgangsstufen 5 bis 10.“

 b)   In Absatz 2 wird die Angabe „§ 29 Abs. 2“ durch 
die Angabe „§ 24 Absatz 2“ ersetzt.

 6.  § 5 Absatz 1 wird wie folgt geändert:

 a)   In Satz 1 werden nach dem Wort „ist“ die Wörter 
„am jeweils angestrebten Lehramt auszurichten 
und“ eingefügt.

 b)   In Satz 2 werden die Wörter „mindestens zwölf“ 
durch die Angabe „18“ ersetzt und die Wörter 
„und ist am jeweils angestrebten Lehramt auszu-
richten“ gestrichen.

 7.  § 6 Absatz 3 wird wie folgt gefasst:

  „(3) Als Wartezeit gelten bis zu einer Dauer von 24 
Monaten auch 

 1.   Dienstzeiten nach Artikel 12 a des Grundgesetzes 
einschließlich Dienstleistungen auf Zeit, 

 2.   freiwilliger Wehrdienst im Sinne des §  58 b des 
Soldatengesetzes in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 30. Mai 2005 (BGBl. I S. 1482) in der 
jeweils geltenden Fassung, 

 3.   Bundesfreiwilligendienst gemäß dem Bundesfrei-
willigendienstgesetz vom 28. April 2011 (BGBl.  I 
S. 687) in der jeweils geltenden Fassung,

 4.   eine Tätigkeit als Entwicklungshelferin oder Ent-
wicklungshelfer gemäß dem Entwicklungshelfer-
Gesetz vom 18. Juni 1969 (BGBl.  I S. 549) in der 
jeweils geltenden Fassung,

 5.   ein freiwilliges soziales Jahr oder ein freiwilliges 
ökologisches Jahr im Sinne des Jugendfreiwilli-
gendienstgesetzes vom 16. Mai 2008 (BGBl.  I 
S. 842) in der jeweils geltenden Fassung.

  Entsprechendes gilt für Zeiten der häuslichen Be-
treuung von minderjährigen Kindern und Verzöge-
rungen auf Grund der Pfl ege naher Angehöriger.“

 8.  § 7 Absatz 3 wird wie folgt geändert:

 a)   In Satz  1 wird das Wort „Innenministerium“ 
durch die Wörter „für Inneres zuständigen Minis-
terium“ ersetzt.

 b)   In Satz 2 Nummer 2 werden nach dem Wort „Vor-
bereitungsdienstes“ die Wörter „sowie die dazu 
erforderliche Gewinnung von Lehrkräften und 
den Einsatz von Lehrkräften als Seminarausbil-
derinnen und Seminarausbilder einschließlich der 
Gewährung von Anrechnungsstunden“ eingefügt.

 9.  § 9 wird wie folgt geändert:

 a)   In Absatz  1 werden die Wörter „und Praxisele-
mente nach § 12 nachweist“ gestrichen.

 b)  Absatz 2 wird wie folgt geändert:

  aa)   In Satz 1 wird das Wort „Innenministerium“ 
durch die Wörter „für Inneres zuständigen 
Ministerium“ ersetzt.

  bb)   In Satz 2 Nummer 3 werden die Wörter „und 
das Eignungspraktikum“ gestrichen.

10.   In §  10 Absatz  3 werden die Wörter „in Verantwor-
tung der Hochschulen“ gestrichen.

11.  § 11 wird wie folgt geändert:

 a)   In Absatz 1 Satz 3 wird die Angabe „7“ durch die 
Angabe „10“ ersetzt.

 b)  Nach Absatz 1 wird folgender Absatz 2 eingefügt:

   „(2) Universitäten in Trägerschaft des Landes 
können Programmakkreditierungen nach Ab-
satz 1 ersetzen durch entsprechende hochschulin-
terne Akkreditierungen aufgrund einer System-
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akkreditierung und einer Vereinbarung mit dem 
für Schulen zuständigen Ministerium, wenn

  1.   die Beteiligung des für Schulen zuständigen 
Ministeriums oder einer von ihm benannten 
Stelle an der regelmäßig wiederkehrenden 
hochschulinternen Akkreditierung der lehr-
amtsbezogenen Bachelor- und Lehramtsmas-
ter-Studiengänge gesichert ist, und

  2.   der Studienbetrieb der einzelnen Lehramts-
master-Studiengänge in den Fächern und Bil-
dungswissenschaften wiederkehrend, mindes-
tens im Abstand von sechs Jahren, an die 
hochschulinterne Akkreditierung und die Zu-
stimmung des für Schulen zuständigen Minis-
teriums zur Akkreditierung gebunden ist. §  7 
Absatz  1 des Hochschulgesetzes bleibt unbe-
rührt.

   Die Beteiligung nach Nummer  1 umfasst insbe-
sondere Informationsrechte zur personellen Aus-
stattung in den Fachdidaktiken und Bildungswis-
senschaften sowie ein eigenes Recht des für 
Schulen zuständigen Ministeriums, die Bewer-
tung durch externen wissenschaftlichen Sachver-
stand verlangen zu können. Die Sätze 1 und 2 
sind auch auf wesentliche Änderungen von Studi-
engängen anzuwenden. Die Neueinrichtung von 
Studiengängen setzt weiter Akkreditierungen 
nach Absatz 1 voraus.“

 c)   Die bisherigen Absätze 2 bis 4 werden die Absät-
ze 3 bis 5.

 d)   Der bisherige Absatz  5 wird Absatz  6 und wie 
folgt geändert:

  aa)  Nummer 2 wird wie folgt gefasst:

     „2. für das Lehramt an Haupt-, Real-, Se-
kundar- und Gesamtschulen das Studium 
von zwei Unterrichtsfächern einschließlich 
der Fachdidaktik,“.

  bb)  Folgender Satz wird angefügt:

     „Das für Schulen zuständige Ministerium 
kann im Einvernehmen mit dem für Wissen-
schaft zuständigen Ministerium an einer aus-
gewählten Hochschule eine zeitlich befristete 
Erprobung neuer Formen der sonderpädago-
gischen Qualifi kation  genehmigen, in der für 
das Lehramt an Grundschulen das Studium 
des weiteren Lernbereichs oder Unterrichts-
fachs nach Satz 1 Nummer 1 durch das Stu-
dium einer sonderpädagogischen Fachrich-
tung aus dem Bereich der Lern- und 
Entwicklungsstörungen ersetzt wird.“

 e)   Der bisherige Absatz  6 wird Absatz  7 und die 
Wörter „, berufl ichen Fachrichtungen“ werden ge-
strichen.

 f)   Der bisherige Absatz  7 wird Absatz  8 und wie 
folgt gefasst:

   „(8) Leistungen in Deutsch für Schülerinnen und 
Schüler mit Zuwanderungsgeschichte sind für al-
le Lehrämter zu erbringen.“

 g)  Folgende Absätze 9 und 10 werden angefügt:

   „(9) Sofern eine Hochschule eine fachlich über-
greifende Perspektive auf alle Aspekte von Viel-
falt der Schülerinnen und Schüler verfolgt und 
durch ein inhaltlich abgestimmtes und zentral in 
der Hochschule verantwortetes Studienangebot 
umsetzt, wird diese Entwicklung bezüglich lehr-
amtsbezogener Aspekte von dem für Schulen zu-
ständigen Ministerium beratend begleitet.

   (10) Das Studium moderner Fremdsprachen um-
fasst mindestens einen Auslandsaufenthalt von 
drei Monaten Dauer in einem Land, in dem die 
studierte Sprache als Landessprache gesprochen 
wird; Hochschulen können im Einzelfall eine Aus-
nahme vom Auslandsaufenthalt zulassen, wenn ei-
ne in der Person der oder des Studierenden oder 
in der Person nächster Angehöriger begründete 
schwerwiegende Mobilitätseinschränkung vorliegt 
und die Ausnahmegenehmigung dokumentiert 

wird. In den Unterrichtsfächern Kunst, Musik und 
Sport beruht bereits der Zugang zum Studium auf 
dem Nachweis der Eignung für diese Studiengän-
ge; die Zugangsanforderungen sind nach Lehräm-
tern zu unterscheiden; der Abschluss des Studi-
ums beruht auch auf fachpraktischen 
Prüfungsleistungen.“

12.  § 12 wird wie folgt gefasst:

 „§ 12 
 Praxiselemente

  (1) Die schulpraktischen Ausbildungselemente des 
Studiums sind: 

 1.   ein Eignungs- und Orientierungspraktikum von 
mindestens 25 Praktikumstagen während eines 
Schulhalbjahres, die möglichst innerhalb von fünf 
Wochen geleistet werden sollen, 

 2.   ein mindestens vierwöchiges, in der Regel außer-
schulisches Berufsfeldpraktikum und

 3.   ein Praxissemester von mindestens fünf Monaten 
Dauer, das neben den Lehrveranstaltungen min-
destens zur Hälfte des Arbeitszeitvolumens an 
Schulen geleistet wird. 

  Alle Praxiselemente tragen auch zu einer kontinuier-
lichen Eignungsrefl exion bei. Sie werden in einem 
Portfolio dokumentiert. 

  (2) Das Bachelorstudium umfasst, in der Regel im 
ersten Studienjahr, ein bildungswissenschaftlich oder 
fachdidaktisch begleitetes Eignungs- und Orientie-
rungspraktikum, das der kritisch-analytischen Ausei-
nandersetzung mit der Schulpraxis, der Refl exion der 
Eignung für den Lehrerberuf und der Entwicklung 
einer professionsorientierten Perspektive für das wei-
tere Studium dient. Dieses Praktikum führen die 
Hochschulen in Bezug auf Fragen der Eignungsrefl e-
xion in Kooperation mit den Schulen durch, die dabei 
von den Zentren für schulpraktische Lehrerausbil-
dung unterstützt werden. Das Bachelorstudium um-
fasst zudem ein in der Regel außerschulisches Berufs-
feldpraktikum, das den Studierenden konkretere 
berufl iche Perspektiven außerhalb des Schuldienstes 
eröffnet oder Einblicke in die für den Lehrerberuf re-
levanten außerschulischen Tätigkeitsfelder gewährt. 

  (3) Das Masterstudium umfasst ein bildungswissen-
schaftlich und fachdidaktisch vorbereitetes Praxisse-
mester in Studienfächern. Das Praxissemester ist in 
der Regel in einer dem angestrebten Lehramt ent-
sprechenden Schulform zu absolvieren; begründete 
Ausnahmen davon sind zwischen der oberen Schul-
aufsichtsbehörde und der Hochschule abzustimmen. 
Das Praxissemester soll im zweiten Semester, spätes-
tens im dritten Semester absolviert werden. Es 
schafft berufsfeldbezogene Grundlagen für die nach-
folgenden Studienanteile und den Vorbereitungs-
dienst. Es wird von den Hochschulen verantwortet 
und ist in Kooperation mit den Schulen sowie den 
Zentren für schulpraktische Lehrerausbildung 
durchzuführen. Die Hochschulen schließen das Pra-
xissemester mit einer geeigneten Prüfung und mit ei-
nem Bilanz- und Perspektivgespräch mit den Teil-
nehmerinnen und Teilnehmern ab. 

  (4) Spätestens zum Beginn des Praxissemesters ist 
dem Zentrum für schulpraktische Lehrerausbildung 
ein erweitertes Führungszeugnis vorzulegen. Die Be-
werberin oder der Bewerber beantragt das erweiterte 
Führungszeugnis gemäß § 30 und § 30 a des Bundes-
zentralregistergesetzes in der Fassung der Bekannt-
machung vom 21. September 1984 (BGBl.  I S. 1229, 
1985 I S.  195), das zuletzt durch Artikel 2 Absatz 4 
des Gesetzes vom 21. Januar 2015 (BGBl. I S. 10) ge-
ändert worden ist. Enthält das erweiterte Führungs-
zeugnis eine Eintragung, die eine Beeinträchtigung 
der Rechte von Schülerinnen und Schülern befürch-
ten lässt, sind die obere Schulaufsichtsbehörde und 
die Hochschule zu beteiligen. Die obere Schulauf-
sichtsbehörde kann in diesem Fall den Einsatz an 
Schulen untersagen, soweit dies, unter Berücksichti-
gung des Ausbildungsinteresses der Bewerberin oder 
des Bewerbers, zum Schutz von Schülerinnen und 
Schülern erforderlich ist.
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  (5) Grundsätzlich sind alle öffentlichen Schulen 
Ausbildungsschulen und tragen zur schulpraktischen 
Ausbildung bei. Genehmigte Ersatzschulen können 
mit Zustimmung des Ersatzschulträgers Ausbil-
dungsschulen sein. Die Schulleitungen tragen die 
Verantwortung für die Ausbildungsbeiträge der 
Schule; sie können einzelne Lehrkräfte mit der Aus-
bildung beauftragen. Das für Schulen zuständige 
Ministerium kann gegenüber den Schulen und den 
Zentren für schulpraktische Lehrerausbildung lan-
desweite Regelungen zu den Praxiselementen  tref-
fen, insbesondere zu Fragen der Organisation, der 
Zuständigkeiten, der Bereitstellung von Praktikums-
plätzen sowie zu den ausbildungsfachlichen Inhalten 
und zu den Rechten und Pfl ichten als Praktikantin 
oder Praktikant an Schulen.“

13.  § 13 wird wie folgt geändert:

 a)   In Absatz 1 Satz 2 und Absatz 2 Satz 2 wird je-
weils die Angabe „§  11 Abs.  5 Nr.  3“ durch die 
Wörter „§ 11 Absatz 6 Nummer 3“ ersetzt.

 b)   In Absatz 3 Satz 1 wird das Wort „Innenministe-
rium“ durch die Wörter „für Inneres zuständigen 
Ministerium“ ersetzt.

14.  § 14 wird wie folgt geändert:

 a)  Absatz 1 Satz 2 wird wie folgt gefasst:

   „Lehramtsprüfungen, die nach den Vorgaben der 
Kultusministerkonferenz erworben wurden, sind 
anzuerkennen; dies gilt nicht, wenn die Ausbil-
dung im Vorbereitungsdienst in den entsprechen-
den Fächern und Lehrämtern nicht vorgesehen ist.“

 b)   In Absatz  2 werden die Wörter „einen anderen“ 
durch die Wörter „eine andere“ und die Wörter 
„geeigneten Hochschulabschluss“ durch die Wör-
ter „geeignete Prüfung“ ersetzt.

 c)  Absatz 3 wird wie folgt gefasst:

   „(3) Das Ministerium kann eine außerhalb des 
Landes Nordrhein-Westfalen erworbene Lehr-
amtsbefähigung als Befähigung zu einem entspre-
chenden Lehramt im Sinne dieses Gesetzes aner-
kennen. Lehramtsbefähigungen, die nach den 
Vorgaben der Kultusministerkonferenz erworben 
wurden, sind anzuerkennen. Umfasst die außer-
halb des Landes Nordrhein-Westfalen erworbene 
Lehramtsbefähigung mehrere Lehrämter im Sin-
ne dieses Gesetzes, kann eine Anerkennung nur 
zu einem dieser Lehrämter erfolgen.“

 d)   In Absatz 5 Satz 2 Nummer 1 wird das Wort „Ge-
meinschaft“ durch das Wort „Union“ ersetzt.

15.  § 15 Absatz 3 wird wie folgt geändert:

 a)   In Satz 1 werden die Wörter „eine weitere schul-
praktische Ausbildung“ durch die Wörter „ein 
weiteres Praxiselement nach § 12“ ersetzt und die 
Wörter „, im Regelfall ein Praxissemester“ gestri-
chen.

 b)   In Satz 2 werden die Wörter „in einer dem ange-
strebten weiteren Lehramt entsprechenden 
Schulform“ gestrichen.

16.   In § 17 wird die Angabe „§ 15 Abs. 1“ durch die An-
gabe „§ 5 Absatz 1“ ersetzt.

17.  § 18 wird wie folgt geändert:

 a)   In dem Textteil vor Nummer  1 wird die Angabe 
„§ 15 Abs. 1“ durch die Angabe „§ 15 Absatz 1“ 
ersetzt.

 b)   In Nummer 1 wird die Angabe „§ 11 Abs. 5 Nr. 4“ 
durch die Wörter „§ 11 Absatz 6 Nummer 4“ er-
setzt.

18.  § 19 Absatz 1 wird wie folgt geändert:

 a)  Satz 2 wird wie folgt geändert:

  aa)   In Nummer  2 werden die Wörter „sowie in 
den Jahrgangsstufen der Sekundarstufe I al-
ler Schulformen“ durch die Wörter „und wie 
Inhaberinnen und Inhaber der Befähigung 
zum Lehramt an Haupt-, Real-, Sekundar- 
und Gesamtschulen“ ersetzt.

  bb)   Nach Nummer  2 wird folgende Nummer  3 
eingefügt:

     „3. Lehrerinnen und Lehrer mit der Befähi-
gung zum Lehramt an Haupt-, Real- und Ge-
samtschulen können wie Inhaberinnen und 
Inhaber der Befähigung zum Lehramt an 
Haupt-, Real-, Sekundar- und Gesamtschu-
len verwendet werden,“.

  cc)   Die bisherigen Nummern 3 bis 5 werden die 
Nummern 4 bis 6.

 b)  Folgender Satz wird angefügt:

   „Die Regelungen zur Verwendung nach Satz 2 be-
stimmen nicht die Regelungen zur Einstellung in 
den Schuldienst.“

19.  § 20 wird wie folgt geändert:

 a)  Die Überschrift wird wie folgt gefasst:

  „§ 20
  Inkrafttreten, Außerkrafttreten, 
  Übergangsregelungen“.

 b)  Absatz 4 wird wie folgt geändert:

  aa)   Das Wort „vier“ wird durch das Wort „sechs“ 
ersetzt.

  bb)  Folgende Sätze werden angefügt:

     „Das Prüfungsamt (§ 8) kann diese Frist auf 
Antrag einer oder eines Studierenden im 
Einzelfall im Einvernehmen mit der jeweili-
gen Hochschule verlängern, soweit die Verzö-
gerung des Studienabschlusses auf 

    1.  einer durch ärztliches Attest oder amts-
ärztliches Gutachten nachzuweisenden 
längeren schweren Erkrankung,

    2. einer Schwerbehinderung,

    3. einer Schwangerschaft,

    4.  der Pfl ege und Erziehung eines eigenen 
Kindes bis zu zehn Jahren,

    5.  der tatsächlichen Verantwortung für einen 
anerkannten Pfl egefall oder

    6.  der Mitgliedschaft in Organen der Selbst-
verwaltung der Studierenden nach §  53 
Absatz 5 Satz 1 des Hochschulgesetzes

     beruht, und die Regelstudienzeit nicht um 
insgesamt mehr als zehn Semester über-
schritten wird. Für Wiederholungsprüfungen 
nach nicht bestandener Erster Staatsprüfung 
verlängern sich die Fristen nach Satz  1 und 
Satz  2 um zwei Semester; Regelungen des 
Prüfungsrechts begründen keine darüber hi-
naus gehenden Fristen.“

 c)  Absatz 6 Satz 1, 2 und 4 werden aufgehoben.

 d)  Absatz 9 wird wie folgt geändert:

  aa)   In Satz 1 wird die Angabe „2015“ durch die 
Angabe „2021“ ersetzt.

  bb)   In Satz  2 werden nach den Wörtern „Lehr-
amt an Gymnasien und Gesamtschulen“ die 
Wörter „und Lehrerinnen und Lehrer mit der 
Befähigung zum Lehramt für die Sekundar-
stufe II sowie Lehrerinnen und Lehrer mit 
der Befähigung zum Lehramt an Berufskol-
legs“ eingefügt.

 e)  Absatz 11 wird wie folgt gefasst:

   „(11) Die Pfl icht zum Nachweis eines gesonderten 
Eignungspraktikums beim Zugang zum Vorberei-
tungsdienst nach § 9 Absatz 1 und § 12 Absatz 1 
in der Fassung des Gesetzes vom 12. Mai 2009 
(GV. NRW. S. 308), das zuletzt durch Artikel 4 des 
Gesetzes vom 28. Mai 2013 (GV. NRW. S. 272) ge-
ändert worden ist, entfällt. Ein Eignungs- und 
Orientierungspraktikum nach § 12 Absatz 1 und 
Absatz 2 führen die Hochschulen für Studierende 
ein, die ihr Bachelorstudium ab dem Winterse-
mester 2016/2017 beginnen.“
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 f)  Folgender Absatz 12 wird angefügt:

   „(12) Soweit Hochschulen, aufgrund von § 12 Ab-
satz 2 Satz 2 in der Fassung des Gesetzes vom 12. 
Mai 2009 (GV. NRW. S. 308), das zuletzt durch Ar-
tikel 4 des Gesetzes vom 28. Mai 2013 (GV. NRW. 
S.  272) geändert worden ist, in ihren Ordnungen 
ein Berufsfeldpraktikum in Schulen als Regelfall 
vorsehen, passen sie ihre Ordnungen bis zur 
nächsten planmäßigen Reakkreditierung der ent-
sprechenden Studiengänge nach Inkrafttreten von 
§ 12 Absatz 2 Satz 4 an die geänderten Anforde-
rungen an.“

Artikel 2
Inkrafttreten

Dieses Gesetz tritt am Tag nach der Verkündung in Kraft.

Düsseldorf, den 26. April 2016

Die Landesregierung 
Nordrhein-Westfalen

Die Ministerpräsidentin

(L. S.) Hannelore  K r a f t

Die Ministerin 
für Schule und Weiterbildung 

zugleich für den Minister 
für Klimaschutz, Umwelt, Landwirtschaft, 

Natur- und Verbraucherschutz

Sylvia  L ö h r m a n n

Der Finanzminister

Dr. Norbert  W a l t e r - B o r j a n s

Der Minister 
für Wirtschaft, Energie, Industrie, 

Mittelstand und Handwerk

Garrelt  D u i n

Der Minister 
für Inneres und Kommunales

Ralf  J ä g e r

Der Minister 
für Arbeit, Integration und Soziales

Rainer  S c h m e l t z e r

Der Justizminister

Thomas  K u t s c h a t y

Der Minister 
für Bauen, Wohnen, Stadtentwicklung und Verkehr

Michael  G r o s c h e k

Die Ministerin 
für Innovation, Wissenschaft und Forschung

Svenja  S c h u l z e

Die Ministerin 
für Familie, Kinder, Jugend, 

Kultur und Sport

Christina  K a m p m a n n

Die Ministerin 
für Gesundheit, Emanzipation, Pfl ege und Alter

Barbara  S t e f f e n s

– GV. NRW. 2016 S. 208

223

Verordnung 
über den Zugang zum nordrhein-westfälischen 
Vorbereitungsdienst für Lehrämter an Schulen 
und Voraussetzungen bundesweiter Mobilität 

(Lehramtszugangsverordnung – LZV)
Vom 25. April 2016

Auf Grund des § 9 Absatz 2 des Lehrerausbildungsgeset-
zes vom 12. Mai 2009 (GV. NRW. S. 308), der durch Ge-
setz vom 26. April 2016 (GV. NRW. S. 208) geändert wor-
den ist, verordnet das Ministerium für Schule und 
Weiterbildung im Einvernehmen mit dem Finanzministe-
rium, dem Ministerium für Inneres und Kommunales 
und dem Ministerium für Innovation, Wissenschaft und 
Forschung sowie nach Information des für Schulen zu-
ständigen Landtagsausschusses und des für Wissenschaft 
zuständigen Landtagsausschusses:

§ 1 
Zugang zum Vorbereitungsdienst

(1) Für den Zugang zum Vorbereitungsdienst nach §  9 
des Lehrerausbildungsgesetzes vom 12. Mai 2009 (GV. 
NRW. S.  308) in der jeweils geltenden Fassung wird in 
fachlicher Hinsicht der Erwerb der nach §  10 des Leh-
rerausbildungsgesetzes für das jeweilige Lehramt vorge-
sehenen Hochschulabschlüsse vorausgesetzt. Der Erwerb 
muss den Anforderungen des Lehrerausbildungsgesetzes 
sowie dieser Verordnung entsprechen. Der Nachweis 
wird in der Regel durch eine vorlaufende Akkreditierung 
der absolvierten Studiengänge nach § 11 des Lehreraus-
bildungsgesetzes erbracht. Neben den Hochschulab-
schlüssen nach Satz 1 ist für das Lehramt an Berufskol-
legs zusätzlich eine fachpraktische Tätigkeit nach §  5 
Absatz 6 nachzuweisen.

(2) Das Studium von Lernbereichen, Unterrichtsfächern 
und berufl ichen Fachrichtungen enthält jeweils im Um-
fang von mindestens 15 Leistungspunkten fachdidakti-
sche Leistungen, im Fall des Lehramtes nach § 3 im Um-
fang von mindestens 20 Leistungspunkten; dieser 
Mindestwert gilt nicht für berufl iche Fachrichtungen, die 
lediglich mit 60 Leistungspunkten zu studieren sind. Die 
Leistungen in den Fächern umfassen im Umfang von 
mindestens 5 Leistungspunkten inklusionsorientierte 
Fragestellungen.

(3) Die zu erwerbenden fachwissenschaftlichen und bil-
dungswissenschaftlichen Kompetenzen richten sich nach 
den jeweiligen Vereinbarungen unter den Ländern.

(4) Soweit Fächer (Lernbereiche, Unterrichtsfächer, be-
rufl iche Fachrichtungen und sonderpädagogische Fach-
richtungen) den einzelnen Lehrämtern zugeordnet wer-
den, können Fächer anderer Lehrämter und nicht in 
dieser Verordnung genannte Fächer sowie Fächerkombi-
nationen in begründeten Ausnahmefällen durch das für 
Schulen zuständige Ministerium oder die von ihm be-
stimmte Stelle zugelassen werden. Ausnahmen von den 
Kombinationsvorgaben in §  3 Absatz  2 Satz  2 und §  4 
Absatz  2 Satz  2 können Hochschulen zulassen für Stu-
dierende, die ihr Lehramtsstudium mit dem Ziel der Ers-
ten Staatsprüfung für das Lehramt an Gymnasium und 
Gesamtschulen oder das Lehramt an Grund-, Haupt- 
und Realschulen und den entsprechenden Jahrgangsstu-
fen der Gesamtschulen begonnen haben und mit ihren 
bisherigen Studienfächern nach dieser Verordnung fort-
führen wollen.

(5) Soweit in § 2 bis § 6 für das Studium von Lernberei-
chen, Unterrichtsfächern und berufl ichen Fachrichtun-
gen sowie für das bildungswissenschaftliche Studium 
und die Bachelor- und Masterarbeit Leistungspunkt-
Werte festgelegt werden, ist eine Unterschreitung oder 
Überschreitung dieser Werte um jeweils drei Leistungs-
punkte möglich, wenn der Gesamtwert von 300 Leis-
tungspunkten nicht unterschritten wird. Im Falle des bil-
dungswissenschaftlichen Studiums nach § 6 ist lediglich 
eine Überschreitung des entsprechenden Wertes möglich. 
Im Falle des fachwissenschaftlichen Studiums nach §  4 
und §  5 ist eine Unterschreitung des entsprechenden 
Wertes um jeweils fünf weitere Leistungspunkte mög-
lich, wenn dies ausschließlich zur Erweiterung des bil-
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dungswissenschaftlichen Studiums um inklusionsorien-
tierte Fragestellungen dient. Für Studierende, die 
Bachelor- und Masterarbeit an unterschiedlichen Hoch-
schulen erbracht haben, ist eine Unterschreitung der für 
diese Abschlussarbeiten insgesamt vorgesehenen Leis-
tungspunkte um bis zu sechs Leistungspunkte zugelas-
sen. Überschreitungen von Leistungspunkt-Werten sind 
in Fällen des Hochschulwechsels allgemein zugelassen. 
Angaben von Leistungspunkten richten sich nach den 
Kriterien des Europäischen Systems zur Übertragung 
und Akkumulierung von Studienleistungen.

§ 2 
Lehramt an Grundschulen

(1) Dem Studium für das Lehramt an Grundschulen 
sind insgesamt 300 Leistungspunkte (LP) zugeordnet, 
die sich wie folgt verteilen:

Lernbereich I, Sprachliche Grundbildung 55 LP

Lernbereich II, Mathematische Grundbildung 55 LP 

Lernbereich III oder Fachwissenschaft und 
Fachdidaktik eines Unterrichtsfaches 55 LP 

Vertieftes Studium des Lernbereichs I, II oder 
III oder des Unterrichtsfachs 12 LP

Bildungswissenschaften/Grundschulpädago-
gik einschließlich
Praxiselemente nach § 7 und § 9,
Konzepte frühen Lernens und Konzepte vor-
schulischer Erziehung und Bildung,
Diagnose und Förderung (neben Anteilen im 
Rahmen der Fachdidaktik),
Fragen der Inklusion,
Leistungen zu spezifi schen Fragen der Inklu-
sion von Schülerinnen und Schülern mit son-
derpädagogischem Unterstützungsbedarf im 
Umfang von mindestens 4 LP.

64 LP

Deutsch für Schülerinnen und Schüler mit 
Zuwanderungsgeschichte 6 LP

Praxissemester nach § 8 25 LP

Bachelor- und Masterarbeit 28 LP 

(2) Als Lernbereich III sind zugelassen der Lernbereich 
Natur- und Gesellschaftswissenschaften (Sachunter-
richt) oder der Lernbereich Ästhetische Erziehung. Als 
Unterrichtsfach sind folgende Fächer zugelassen: Eng-
lisch, Evangelische Religionslehre, Islamische Religions-
lehre, Katholische Religionslehre, Kunst, Musik und 
Sport. An Stelle eines dritten Lernbereichs oder eines 
Unterrichtfachs kann auch das vertiefte Studium von 
Deutsch für Schülerinnen und Schüler mit Zuwande-
rungsgeschichte treten, in dessen Rahmen bis zur Hälfte 
des Studienumfangs auch eine Vorbereitung auf her-
kunftssprachlichen Unterricht erfolgen kann.

§ 3 
Lehramt an Haupt-, Real-, Sekundar- und 

Gesamtschulen

(1) Dem Studium für das Lehramt an Haupt-, Real-, Se-
kundar- und Gesamtschulen sind insgesamt 300 Leis-
tungspunkte (LP) zugeordnet, die sich wie folgt verteilen:

Fachwissenschaft und Fachdidaktik des 
 ersten Faches 80 LP

Fachwissenschaft und Fachdidaktik des 
 zweiten Faches 80 LP

Bildungswissenschaften/Entwicklung und 
 Sozialisation im Jugendalter
einschließlich
Praxiselemente nach § 7 und § 9,
Diagnose und Förderung (neben Anteilen im 
Rahmen der Fachdidaktik),
Lehramtsbezogener Profi lbereich (etwa Ar-
beitslehre und Berufswahl/Berufsorientie-
rung, wirtschaftliches Handeln in Unterneh-
men und im Privathaushalt, 
Sozialpädagogik),
Fragen der Inklusion,
Leistungen zu spezifi schen Fragen der Inklu-
sion von Schülerinnen und Schülern mit son-
derpädagogischem Unterstützungsbedarf im 
Umfang von mindestens 4 LP.

81 LP

Deutsch für Schülerinnen und Schüler mit 
Zuwanderungsgeschichte 6 LP

Praxissemester nach § 8 25 LP

Bachelor- und Masterarbeit 28 LP

(2) Als Fächer sind zugelassen: Biologie, Chemie, 
Deutsch, Englisch, Evangelische Religionslehre, Franzö-
sisch, Geographie, Geschichte, Hauswirtschaft (Konsum/
Ernährung/Gesundheit), Informatik, Islamische Religi-
onslehre, Katholische Religionslehre, Kunst, Mathema-
tik, Musik, Niederländisch, Praktische Philosophie, Phy-
sik, Russisch, Sozialwissenschaften (Politikwissenschaft, 
Soziologie, Wirtschaftswissenschaft), Spanisch, Sport, 
Technik, Textilgestaltung und Türkisch. Als eines der 
beiden Fächer ist Biologie, Chemie, Deutsch, Englisch, 
Evangelische Religionslehre, Geschichte, Islamische Re-
ligionslehre, Katholische Religionslehre, Mathematik, 
Physik, Praktische Philosophie, oder Sozialwissenschaf-
ten (Politikwissenschaft, Soziologie, Wirtschaftswissen-
schaft) zu wählen.

§ 4 
Lehramt an Gymnasien und Gesamtschulen

(1) Dem Studium für das Lehramt an Gymnasien und 
Gesamtschulen sind insgesamt 300 Leistungspunkte 
(LP) zugeordnet, die sich wie folgt verteilen:

Fachwissenschaft und Fachdidaktik des 
 ersten Faches 100 LP

Fachwissenschaft und Fachdidaktik des 
 zweiten Faches 100 LP

Bildungswissenschaften – ein Schwerpunkt: 
Methoden wissenschaftlichen Arbeitens/ 
Wissenschaftspropädeutik einschließlich
Praxiselemente nach § 7 und § 9,
Diagnose und Förderung (neben Anteilen im 
Rahmen der Fachdidaktik),
Fragen der Inklusion,

Leistungen zu spezifi schen Fragen der Inklu-
sion von Schülerinnen und Schülern mit son-
derpädagogischem Unterstützungsbedarf im 
Umfang von mindestens 4 LP

41 LP

Deutsch für Schülerinnen und Schüler mit 
Zuwanderungsgeschichte 6 LP

Praxissemester nach § 8 25 LP

Bachelor- und Masterarbeit 28 LP

(2) Als Fächer sind zugelassen: Biologie, Chemie, Chine-
sisch, Deutsch, Englisch, Ernährungslehre, Evangelische 
Religionslehre, Französisch, Geographie, Geschichte, 
Griechisch, Informatik, Islamische Religionslehre, Italie-
nisch, Japanisch, Katholische Religionslehre, Kunst, La-
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tein, Mathematik, Musik, Niederländisch, Pädagogik, 
Philosophie/Praktische Philosophie, Physik, Psychologie, 
Rechtswissenschaft, Russisch, Sozialwissenschaften (Po-
litikwissenschaft, Soziologie, Wirtschaftswissenschaft), 
Spanisch, Sport, Technik, Türkisch. Als eines der beiden 
Fächer ist Biologie, Chemie, Deutsch, Englisch, Evangeli-
sche Religionslehre, Französisch, Geschichte, Islamische 
Religionslehre, Katholische Religionslehre, Latein, Ma-
thematik, Philosophie/Praktische Philosophie, Physik, 
Sozialwissenschaften (Politikwissenschaft, Soziologie, 
Wirtschaftswissenschaft) oder Spanisch zu wählen. Ein 
Fach nach Satz  2 kann durch ein anderes Fach nach 
Satz  1 ersetzt werden, wenn dieses Fach im Rahmen 
eines bilingualen Studiengangs studiert wurde, der Ab-
solventinnen und Absolventen befähigt, in ihrem Fach 
auf der sprachlichen Kompetenzstufe C1 (Gemeinsamer 
Europäischer Referenzrahmen für Sprachen des Europa-
rates „Lernen, lehren, beurteilen“) zu arbeiten. An Stelle 
von zwei Unterrichtsfächern kann auch nur das Unter-
richtsfach Kunst oder nur das Unterrichtsfach Musik 
treten (jeweils 200 Leistungspunkte). Eines der Unter-
richtsfächer nach Satz 2 kann statt eines zweiten Unter-
richtsfachs mit einer der folgenden sonderpädagogischen 
Fachrichtungen verbunden werden: Förderschwerpunkt 
Hören und Kommunikation, Förderschwerpunkt körper-
liche und motorische Entwicklung, Förderschwerpunkt 
Sehen.

§ 5 
Lehramt an Berufskollegs

(1) Dem Studium für das Lehramt an Berufskollegs sind 
insgesamt 300 Leistungspunkte (LP) zugeordnet, die fol-
gende Mindestanforderungen berücksichtigen:

1. Fachwissenschaft und Fachdidaktik des 
ersten Faches (berufl iche Fachrichtung 
nach Absatz 2 oder Unterrichtsfach nach 
Absatz 4)

100 LP

Fachwissenschaft und Fachdidaktik des 
zweiten Faches (berufl iche Fachrichtung 
nach Absatz 2 oder Unterrichtsfach nach 
Absatz 4)

100 LP

Bildungswissenschaften/Berufspädagogik 
einschließlich
Praxiselemente nach § 7 und § 9,
Diagnose und Förderung (neben Anteilen 
im Rahmen der Fachdidaktik),
Berufspädagogik,
Fragen der Inklusion,
Leistungen zu spezifi schen Fragen der In-
klusion von Schülerinnen und Schülern 
mit sonderpädagogischem Unterstüt-
zungsbedarf im Umfang von mindestens 4 
LP.

41 LP

Deutsch für Schülerinnen und Schüler mit 
Zuwanderungsgeschichte 6 LP

Praxissemester nach § 8 25 LP

Bachelor- und Masterarbeit 28 LP

2. Fachwissenschaft und Fachdidaktik des 
ersten Faches (Große berufl iche Fachrich-
tung nach Absatz 3)

140 LP

Fachwissenschaft und Fachdidaktik des 
zweiten Faches (Kleine berufl iche Fach-
richtung nach Absatz 3)

60 LP 

Bildungswissenschaften/Berufspädagogik 
einschließlich 
Praxiselemente nach § 7 und § 9, 
Diagnose und Förderung (neben Anteilen 
im Rahmen der Fachdidaktik),
Berufspädagogik, 
Fragen der Inklusion,
Leistungen zu spezifi schen Fragen der 
 Inklusion von Schülerinnen und Schülern 
mit sonderpädagogischem Unterstüt-
zungsbedarf im Umfang von mindestens 
4 LP.

41 LP 

Deutsch für Schülerinnen und Schüler mit 
Zuwanderungsgeschichte 6 LP

Praxissemester nach § 8 25 LP

Bachelor- und Masterarbeit  28 LP

(2) Als berufl iche Fachrichtung nach Absatz  1 Satz  1 
Nummer 1 sind zugelassen: Agrarwissenschaft, Bautech-
nik, Biotechnik, Chemietechnik, Druck- und Medien-
technik, Elektrotechnik, Ernährungs- und Hauswirt-
schaftswissenschaft, Fahrzeugtechnik, Farbtechnik/
Raum gestaltung/Oberfl ächentechnik, Mediendesign und 
Designtechnik, Gesundheitswissenschaft/Pfl ege, Lebens-
mitteltechnik, Maschinenbautechnik, Sozialpädagogik, 
Informationstechnik, Textiltechnik, Wirtschaftswissen-
schaft.

(3) Als Große berufl iche Fachrichtung nach Absatz  1 
Satz 1 Nummer 2 sind in Verbindung mit den zugeordne-
ten Kleinen berufl ichen Fachrichtungen zugelassen:

Große berufl iche Fach-
richtung (140 LP 
einschließlich 15 LP 
 Fachdidaktik)

Kleine berufl iche Fachrich-
tung (60 LP; können bis zu 
15 LP Fachdidaktik ein-
schließen)

Agrarwissenschaft mit Gartenbau, Garten- und 
Landschaftsbau, Pfl anzen-
bau, Tierhaltung, Lebensmit-
teltechnik, Natur- und Um-
weltschutz, 
Wirtschaftsinformatik

Bautechnik mit Hochbautechnik, Tiefbau-
technik, Holztechnik, Ver-
messungstechnik, Versor-
gungstechnik, Technische 
Informatik

Elektrotechnik mit Energietechnik, Nachrich-
tentechnik, Technische Infor-
matik, Informationstechnik, 
Automatisierungstechnik

Ernährungs- und Haus-
wirtschaftswissenschaft 
mit

Lebensmitteltechnik, Gast-
ronomie,
Wirtschaftsinformatik

Maschinenbautechnik 
mit

Fahrzeugtechnik, Ferti-
gungstechnik, Versorgungs-
technik, Technische Informa-
tik, Informationstechnik, 
Automatisierungstechnik

Wirtschaftswissenschaft 
mit

Wirtschaftsinformatik oder
Sektorales Management
oder
Produktion, Logistik, Absatz
oder
Finanz- und Rechnungswe-
sen, Steuern
oder
Politik.

(4) Als Unterrichtsfach nach Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 
sind zugelassen: Biologie, Chemie, Deutsch, Englisch, 
Evangelische Religionslehre, Französisch, Informatik, Is-
lamische Religionslehre, Katholische Religionslehre, 
Kunst, Mathematik, Musik, Niederländisch, Pädagogik 
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(nicht mit der Fachrichtung Sozialpädagogik), Physik, 
Politik (nur in Verbindung mit der berufl ichen Fachrich-
tung Wirtschaftswissenschaft), Praktische Philosophie, 
Psychologie, Rechtswissenschaft, Russisch, Spanisch, 
Sport, Türkisch und Wirtschaftslehre/Politik (nicht in 
Verbindung mit der berufl ichen Fachrichtung Wirt-
schaftswissenschaft).

(5) Eine Fachrichtung oder ein Unterrichtsfach nach Ab-
satz 1 Satz 1 Nummer 1 kann mit einer sonderpädagogi-
schen Fachrichtung nach § 6 Absatz 3 mit Ausnahme des 
Förderschwerpunkts Geistige Entwicklung verbunden 
werden.

(6) Es ist eine einschlägige fachpraktische Tätigkeit von 
zwölf Monaten Dauer nachzuweisen. Der überwiegende 
Teil der fachpraktischen Tätigkeit soll vor Abschluss des 
Studiums geleistet werden. Die fachpraktische Tätigkeit 
kann auch im Rahmen besonderer Praktika der Hoch-
schulen erbracht werden. Das für Schulen zuständige 
Ministerium erlässt die näheren Bestimmungen.

§ 6 
Lehramt für sonderpädagogische Förderung

(1) Dem Studium für das Lehramt für sonderpädagogi-
sche Förderung sind insgesamt 300 Leistungspunkte 
(LP) zugeordnet, die sich wie folgt verteilen:

Fachwissenschaft und Fachdidaktik des 
 ersten Faches 55 LP

Fachwissenschaft und Fachdidaktik des 
 zweiten Faches 55 LP

Bildungswissenschaften einschließlich
Praxiselemente nach § 7 und § 9.
Den pädagogischen und didaktischen Basis-
qualifi kationen in den Themenbereichen Um-
gang mit Heterogenität und Inklusion kommt 
dabei eine besondere Bedeutung zu.

26 LP

Deutsch für Schülerinnen und Schüler mit 
Zuwanderungsgeschichte 6 LP

Erste sonderpädagogische Fachrichtung
Diagnose, Förderung, Prävention

50 LP

Zweite Sonderpädagogische Fachrichtung
Diagnose, Förderung, Prävention

55 LP

Praxissemester nach § 8 25 LP

Bachelor- und Masterarbeit 28 LP

(2) Für den Zugang zum Master-Studiengang mit der 
Fachrichtung Hören und Kommunikation oder mit der 
Fachrichtung Sehen sind fundierte Kompetenzen in 
Bezug auf behinderungsspezifi sche Kommunikationsmit-
tel und -formen nachzuweisen (zum Beispiel Deutsche 
Gebärdensprache; Braille-Schrift).

(3) Die beiden Fächer können aus den in § 2 genannten 
Unterrichtsfächern und Lernbereichen sowie aus den 
Unterrichtsfächern Biologie, Chemie, Deutsch, Franzö-
sisch, Geschichte, Hauswirtschaft (Konsum/Ernährung/
Gesundheit), Informatik, Mathematik, Physik, Praktische 
Philosophie, Sozialwissenschaften (Politikwissenschaft, 
Soziologie, Wirtschaftswissenschaft), Technik und Textil-
gestaltung gewählt werden. Eines der beiden Fächer ist 
das Unterrichtsfach Deutsch oder das Unterrichtsfach 
Mathematik oder der Lernbereich Sprachliche Grund-
bildung oder der Lernbereich Mathematische Grundbil-
dung. Die erste sonderpädagogische Fachrichtung ist der 
Förderschwerpunkt Lernen oder der Förderschwerpunkt 
Emotionale und soziale Entwicklung. Als zweite sonder-
pädagogische Fachrichtung sind der jeweils andere För-
derschwerpunkt oder der Förderschwerpunkt Geistige 
Entwicklung, der Förderschwerpunkt Hören und Kom-
munikation, der Förderschwerpunkt Körperliche und 
motorische Entwicklung, der Förderschwerpunkt Sehen 
oder der Förderschwerpunkt Sprache zugelassen.

§ 7 
Eignungs- und Orientierungspraktikum

Die Absolventinnen und Absolventen des Eignungs- und 
Orientierungspraktikums (§ 12 Absatz 2 Satz 1 des Leh-
rerausbildungsgesetzes) verfügen über die Fähigkeit,

1.   die Komplexität des schulischen Handlungsfelds aus 
einer professions- und systemorientierten Perspektive 
zu erkunden und auf die Schule bezogene Praxis- und 
Lernfelder wahrzunehmen und zu refl ektieren,

2.   erste Beziehungen zwischen bildungswissenschaftli-
chen Theorieansätzen und konkreten pädagogischen 
Situationen herzustellen,

3.   erste eigene pädagogische Handlungsmöglichkeiten 
zu erproben und auf dem Hintergrund der gemachten 
Erfahrung die Studien- und Berufswahl zu refl ektie-
ren und

4.   Aufbau und Ausgestaltung von Studium und eigener 
professioneller Entwicklung refl ektiert mitzugestalten.

Für das Eignungs- und Orientierungspraktikum sind alle 
Schulen zugelassen mit Ausnahme von Schulen, welche 
die Praktikantin oder der Praktikant als Schülerin oder 
Schüler besucht hat. Das Praktikum umfasst eine beglei-
tende Eignungsrefl exion.

§ 8 
Praxissemester

(1) Die Absolventinnen und Absolventen des Praxisse-
mesters (§  12 Absatz  3 des Lehrerausbildungsgesetzes) 
verfügen über die Fähigkeit,

1.   grundlegende Elemente schulischen Lehrens und Ler-
nens auf der Basis von Fachwissenschaft, Fachdidak-
tik und Bildungswissenschaften zu planen, durchzu-
führen und zu refl ektieren,

2.   Konzepte und Verfahren von Leistungsbeurteilung, 
pädagogischer Diagnostik und individueller Förde-
rung anzuwenden und zu refl ektieren,

3.   den Erziehungsauftrag der Schule wahrzunehmen 
und sich an der Umsetzung zu beteiligen,

4.   theoriegeleitete Erkundungen im Handlungsfeld 
Schule zu planen, durchzuführen und auszuwerten 
sowie aus Erfahrungen in der Praxis Fragestellungen 
an Theorien zu entwickeln und

5.   ein eigenes professionelles Selbstkonzept zu entwi-
ckeln.

(2) Absolventinnen und Absolventen weisen nach, dass 
sie im Rahmen des Masterstudiums bezogen auf ein 
Schulhalbjahr und in der Regel in einer dem angestreb-
ten Lehramt entsprechenden Schulform und den Studi-
enfächern kontinuierlich mindestens 390 Zeit-Stunden 
Ausbildungszeit im Bereich des Lernorts Schule absol-
viert haben. Für eine befristete Sondermaßnahme zur 
Gewinnung von Lehrkräften in den berufl ichen Fach-
richtungen Chemietechnik, Elektrotechnik und Maschi-
nenbautechnik sowie diesen zugeordneten verwandten 
Fachrichtungen können Ausbildungszeiten im Sinne des 
Satzes 1 teilweise auch durch Unterrichtstätigkeit an 
einem Berufskolleg erbracht werden.

§ 9 
Berufsfeldpraktikum

Nachgewiesene berufl iche Tätigkeiten sowie fachprakti-
sche Tätigkeiten nach § 5 Absatz 6 können nach Anrech-
nung durch die Hochschule an die Stelle des Berufsfeld-
praktikums nach §  12 Absatz  2 Satz  2 des 
Lehrerausbildungsgesetzes treten. Für das Lehramt an 
Berufskollegs sollen nachgewiesene berufl iche Tätigkei-
ten und fachpraktische Tätigkeiten nach §  5 Absatz  6 
angerechnet werden.

§ 10 
Übergreifende Kompetenzen

Absolventinnen und Absolventen aller Lehrämter und 
aller Fächer weisen neben den in § 2 Absatz 2 Satz 2 des 
Lehrerausbildungsgesetzes genannten, folgende über-
greifende Kompetenzen nach:
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1.   Kompetenzen zum fachspezifi schen Umgang mit In-
formations- und Kommunikationstechniken sowie pä-
dagogische Medienkompetenz,

2.   Grundkompetenzen in didaktischen Aspekten einer 
refl ektierten Koedukation,

3.   Grundkompetenzen im Umgang mit Vielfalt, ein-
schließlich der Förderung von Schülerinnen und 
Schülern in Deutsch für Schülerinnen und Schüler 
mit Zuwanderungsgeschichte im Zusammenhang in-
terkultureller Bildung,

4.   Grundkompetenzen, die für Teilnahme und gestal-
tende Mitwirkung bei der Schulentwicklung und bei 
der Entwicklung des Ganztagsbereichs erforderlich 
sind,

5.   Grundkompetenzen in der Förderung von Alphabeti-
sierung und Grundbildung und

6.   Grundkompetenzen zur Berufsorientierung der Schü-
lerinnen und Schüler.

§ 11 
Nachweis fremdsprachlicher Kenntnisse

(1) Es sind Kenntnisse in zwei Fremdsprachen nachzu-
weisen, in der Regel durch die Hochschulzugangsberech-
tigung. Wer eine andere Sprache als Deutsch als Erst-
sprache erlernt und seine Hochschulzugangsberech-
tigung in deutscher Sprache erworben hat, hat lediglich 
Kenntnisse in einer weiteren Sprache nachzuweisen. Ab-
weichend von Satz 1 sind für das Lehramt an Berufskol-
legs mit berufl icher Fachrichtung Kenntnisse in einer 
Fremdsprache nachzuweisen.

(2) Die erforderlichen fachwissenschaftlichen Kompe-
tenzen für das Lehramt an Gymnasien und Gesamtschu-
len beruhen in bestimmten Fächern auf weiter gehenden 
Sprachkenntnissen entsprechend der Verordnung über 
den Bildungsgang und die Abiturprüfung in der gymna-
sialen Oberstufe vom 5. Oktober 1998 (GV. NRW. S. 594) 
in der jeweils geltenden Fassung:

1.   im Fach Katholische Religionslehre auf Kenntnissen 
in Latein (Latinum), im Fach Philosophie/Praktische 
Philosophie auf Kenntnissen in Latein auf dem Ni-
veau eines Kleinen Latinums oder auf Kenntnissen in 
Griechisch (Graecum),

2.   in den Fächern Latein und Griechisch auf Kenntnis-
sen in Latein und Griechisch (Latinum und Graecum),

3.   im Fach Evangelische Religionslehre auf Kenntnissen 
in Griechisch (Graecum) sowie auf Kenntnissen in 
Latein oder Hebräisch (Latinum oder Hebraicum) und

4.   im Fach Geschichte auf Kenntnissen in Latein auf 
dem Niveau eines Kleinen Latinums.

Die erforderlichen fachwissenschaftlichen Kompetenzen 
für das Lehramt an Gymnasien und Gesamtschulen be-
ruhen im Fach Katholische Religionslehre neben dem 
Latinum auf Grundkenntnissen in Griechisch und Heb-
räisch, im Fach Islamische Religionslehre auf Kenntnis-
sen des Arabischen.

(3) Die Hochschulen können in ihren Ordnungen weiter-
gehende Anforderungen stellen.

§ 12 
Zeugnisse, Noten

(1) Das Zeugnis über den Master-Abschluss weist neben 
der Bezeichnung „Master of Education“ auch den Bezug 
auf eines der Lehrämter nach den §§ 2 bis 6 aus. Zeug-
nisse sind jeweils auf den Tag der letzten Prüfungsleis-
tung datiert. Sie enthalten eine Aussage über die Akkre-
ditierung des Studiengangs.

(2) Das Zeugnis enthält neben einer Gesamtnote auch 
Noten für die einzelnen Fächer, die Bildungswissenschaf-
ten, die Master-Arbeit sowie fachpraktische Prüfungen 
nach § 11 Absatz 8 des Lehrerausbildungsgesetzes. Alle 
Teilbereiche nach Satz  1 sind mit mindestens ausrei-
chend (4,0) bewertet.

(3) Einzelne Prüfungsleistungen sind mit folgenden 
Noten ausgewiesen:

1 = sehr gut = eine ausgezeichnete Leistung

2 = gut =  eine Leistung, die erheblich über 
den durchschnittlichen Anforderun-
gen liegt

3 = befriedigend = e ine Leistung, die durchschnitt-
lichen Anforderungen entspricht

4 = ausreichend =  eine Leistung, die trotz ihrer Mängel 
noch den Anforderungen genügt

5 = mangelhaft =  eine Leistung, die wegen erheblicher 
Mängel den Anforderungen nicht 
mehr genügt.

Zur differenzierten Bewertung können Zwischenwerte 
durch Absenken oder Anheben der einzelnen Note um 
0,3 gebildet werden. Dabei sind die Zwischennoten 0,7; 
4,3; 4,7 und 5,3 ausgeschlossen. Gesamtnoten, die aus 
verschiedenen Noten gebildet werden, errechnen sich aus 
dem arithmetischen Mittel aller Einzelnoten, gewichtet 
nach den jeweils zu Grunde liegenden Leistungspunkten. 
Die Gesamtnote weist zwei Dezimalstellen aus. Noten-
werte mit der Dezimalstelle 5 werden abgerundet, No-
tenwerte über 4,0 entsprechen der Note mangelhaft.

(4) Das Zeugnis über den Bachelor-Abschluss enthält 
Notenwerte nach Absatz 3 Satz 1.

§ 13 
Portfolio

Durch das „Portfolio Praxiselemente“ dokumentieren 
Absolventinnen und Absolventen den systematischen 
Aufbau berufsbezogener Kompetenzen in den einzelnen 
Praxiselementen der Ausbildung. Den förmlichen Nach-
weis des erfolgreichen Abschlusses der einzelnen Ausbil-
dungsabschnitte führen sie davon unabhängig allein 
durch die im Lehrerausbildungsgesetz jeweils vorgesehe-
nen Nachweise. Die Form des Portfolios wird durch das 
für Schulen zuständige Ministerium durch Regelungen 
nach § 12 Absatz 5 Satz 4 des Lehrerausbildungsgesetzes 
allgemein vorgegeben. Das Portfolio wird in der Regel ab 
Beginn des Eignungs- und Orientierungspraktikums bis 
zum Ende der Ausbildung geführt. Es dokumentiert die 
Ausbildung als zusammenhängenden berufsbiographi-
schen Prozess.

§ 14 
Inkrafttreten, Außerkrafttreten, Übergangsregelungen

(1) Diese Verordnung tritt zwei Tage nach der Verkün-
dung in Kraft. Gleichzeitig tritt die Lehramtszugangs-
verordnung vom 18. Juni 2009 (GV. NRW. S.  344) außer 
Kraft. Das für Schulen zuständige Ministerium berichtet 
über die Notwendigkeit des Fortbestehens der Regelung 
bis zum 31. Dezember 2020 im Rahmen der Berichter-
stattung nach § 1 Absatz 3 des Lehrerausbildungsgeset-
zes.

(2) Die Lehramtsprüfungsordnung vom 27. März 2003 
(GV. NRW. S.  182), die durch Verordnung vom 28. Juni 
2009 (GV. NRW. S.  344) aufgehoben worden ist, gilt im 
Rahmen der Übergangsregelungen in §  20 Absatz  1 bis 
Absatz 4 des Lehrerausbildungsgesetzes auslaufend fort.

(3) § 1 Absatz 2, § 2 Absatz 1, § 3 Absatz 1, § 4 Absatz 1, 
§ 5 Absatz 1, § 6 Absatz 1 und § 10 Nummer 5 stellen für 
den Zugang zum Vorbereitungsdienst andere Anforde-
rungen, insbesondere an bildungswissenschaftliche Leis-
tungen, als die Lehramtszugangsverordnung vom 18. 
Juni 2009. Diese Leistungen sind spätestens nachzuwei-
sen von Absolventinnen und Absolventen der Studienab-
schlüsse nach § 10 Absatz 1 des Lehrerausbildungsgeset-
zes, die ihr Studium ab dem Wintersemester 2016/2017 
beginnen.

(4) Für Anforderungen an Praktika nach §  9 gelten die 
Übergangsregelungen in §  20 Absatz  12 des Lehreraus-
bildungsgesetzes.

(5) Soweit diese Verordnung geringere Anforderungen 
als die Lehramtszugangsverordnung vom 18. Juni 2009 
für den Zugang zum Vorbereitungsdienst stellt, insbeson-
dere an fremdsprachliche Kenntnisse nach §  11, gelten 
diese reduzierten Anforderungen auch für Studierende 
nach der Lehramtszugangsverordnung vom 18. Juni 
2009.
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(6) Nach § 12 zu erstellende Masterzeugnisse weisen die 
neue Bezeichnung des Lehramts nach § 3 Absatz 1 Num-
mer 2 des Lehrerausbildungsgesetzes spätestens ab dem 
1. Oktober 2016 aus.

(7) Nachweise nach § 1 Absatz 1 Satz 3 gelten ohne er-
neute Akkreditierung der geänderten Studiengänge als 
erbracht für Studierende, die ihr Studium beginnen bis 
der jeweilige Studiengang der Hochschule die nächste 
planmäßige Reakkreditierung nach Inkrafttreten dieser 
Verordnung erfahren haben muss. Dies gilt für Änderun-
gen von Studiengängen, welche die Neufassung dieser 
Verordnung umsetzen oder die dieser Neufassung zu-
grunde liegende Änderung des Lehrerausbildungsgeset-
zes umsetzen; es gilt nicht für die Einführung von Studi-
engängen in weiteren Fächern nach § 2 bis § 6.

Düsseldorf, den 25. April 2016

Die Ministerin 
für Schule und Weiterbildung 

des Landes Nordrhein-Westfalen

Sylvia  L ö h r m a n n

– GV. NRW. 2016 S. 211

223

Verordnung zur Änderung 
von Vorschriften der Lehrerausbildung

Vom 25. April 2016

Artikel 1
Änderung der Ordnung des Vorbereitungsdienstes 

und der Staatsprüfung

Auf Grund des § 7 Absatz 3 des Lehrerausbildungsgeset-
zes vom 12. Mai 2009 (GV. NRW. S. 308), der durch Ge-
setz vom 26. April 2016 (GV. NRW. S. 208) geändert wor-
den ist, verordnet das Ministerium für Schule und 
Weiterbildung im Einvernehmen mit dem Ministerium 
für Inneres und Kommunales und dem Finanzministe-
rium:

Die Ordnung des Vorbereitungsdienstes und der Staats-
prüfung vom 10. April 2011 (GV. NRW. S. 218) wird wie 
folgt geändert:

 1.   In der Inhaltsübersicht wird die Angabe zu § 51 wie 
folgt gefasst:

 „§ 51 Inkrafttreten, Außerkrafttreten“.

 2.   In § 4 Absatz 3 Satz 1 wird das Wort „kirchliche“ ge-
strichen, wird das Wort „und“ durch ein Komma er-
setzt, und wird das Wort „Ausbildung“ durch die 
Wörter „Tätigkeit, der Nachweis von Kompetenzen 
in Erste Hilfe sowie im Rettungsschwimmen für den 
Sportunterricht und das Zeugnis über eine aner-
kannte Prüfung sowie der Anerkennungsbescheid“ 
ersetzt.

 3.  § 5 Absatz 3 Satz 1 Nummer 2 wird wie folgt gefasst:

  „2. für das Lehramt an Haupt-, Real-, Sekundar- 
und Gesamtschulen: das Lehramt an Haupt-, Real- 
und Gesamtschulen, das Lehramt für die Sekundar-
stufe I und das Lehramt an Grund-, Haupt- und 
Realschulen und den entsprechenden Jahrgangsstu-
fen der Gesamtschulen (Studienschwerpunkt 
Haupt-, Real- und Gesamtschule),“.

 4.  § 10 wird wie folgt geändert:

 a)  Absatz 3 wird wie folgt geändert:

  aa)   In Satz  1 wird das Wort „fachbezogenen“ 
durch das Wort „fächerbezogenen“ ersetzt.

  bb)  Satz 2 wird durch folgende Sätze ersetzt:

     „Lehramtsanwärterinnen und Lehramtsan-
wärter können, unter Beachtung der ausbil-

dungsfachlichen Standards, in fächerbezoge-
nen oder überfachlichen 
Ausbildungsgruppen eines anderen Lehramts 
ausgebildet werden, wenn dies zur Erfüllung 
ihres Ausbildungsanspruchs erforderlich ist. 
Die Zentren für schulpraktische Lehreraus-
bildung können gemeinsame fächerbezogene 
Ausbildungsgruppen für mehr als ein Fach 
bilden, insbesondere im Bereich der ver-
wandten berufl ichen Fachrichtungen nach 
§  5 Absatz  3 der Lehramtszugangsverord-
nung. An den überfachlichen Ausbildungs-
gruppen eines Seminars nehmen in der Regel 
20, im Durchschnitt des Seminars mindestens 
15 Lehramtsanwärterinnen und Lehramtsan-
wärter teil.“

 b)  Folgende Absätze 7 bis 12 werden angefügt:

   „(7) Die Leiterin oder der Leiter des Zentrums 
für schulpraktische Lehrerausbildung, die Leite-
rinnen und Leiter der Seminare und die Fachlei-
terinnen und Fachleiter sowie weitere Beauftragte 
führen als Seminarausbilderinnen und Semi-
narausbilder Ausbildungsveranstaltungen durch. 
Fachleiterinnen und Fachleiter sollen neben ihrer 
Ausbildungstätigkeit in der Regel auch selbst als 
Lehrkraft im Unterricht eingesetzt sein. Semi-
narausbilderinnen und Seminarausbilder dürfen 
Ausbildungsaufgaben im Rahmen ihrer Prüfungs-
berechtigung nach § 30 Absatz 4 wahrnehmen.

   (8) Die Leiterinnen und Leiter der Seminare füh-
ren im Durchschnitt des Zentrums für schulprak-
tische Lehrerausbildung Ausbildungsveranstal-
tungen für insgesamt mindestens 10 
Lehramtsanwärterinnen und Lehramtsanwärter 
durch. Der Umfang der Ausbildungsleistungen 
der Leiterin oder des Leiters des Zentrums für 
schulpraktische Lehrerausbildung richtet sich 
nach den jeweiligen Erfordernissen.

   (9) Maßnahmen zur Gewinnung und zum Einsatz 
von Seminarausbilderinnen und Seminarausbil-
dern dienen der Erfüllung gesetzlicher Ausbil-
dungsansprüche der Lehramtsanwärterinnen und 
Lehramtsanwärter. Bezirksregierungen, Zentren 
für schulpraktische Lehrerausbildung und Schu-
len wirken zu diesem Zweck zusammen.

   (10) Eine vorübergehende Beauftragung von 
Lehrkräften als Seminarausbilderin oder Semi-
narausbilder durch die Bezirksregierung ist ins-
besondere dann möglich, wenn und soweit

  1.   ein Verfahren zur Neubestellung einer Fachlei-
terin oder eines Fachleiters nicht rechtzeitig 
durchgeführt und abgeschlossen werden kann, 
um den Ausbildungsbetrieb aufrecht zu erhal-
ten oder

  2.   absehbar kein kontinuierlicher Bedarf an Se-
minarausbilderinnen oder Seminarausbildern 
im jeweiligen Fach besteht.

   (11) Seminarausbilderinnen und Seminarausbil-
der können für die Ausbildung in mehr als einem 
Fach vorübergehend oder dauerhaft beauftragt 
werden, soweit die erforderlichen Kompetenzen 
nachgewiesen sind.

   (12) Die Gewährung von Anrechnungsstunden 
für Fachleiterinnen und Fachleiter sowie vorüber-
gehend beauftragte Lehrkräfte für die Wahrneh-
mung von Ausbildungsaufgaben richtet sich nach 
Anlage 3. Bei der Übertragung von Aufgaben der 
Lehrerausbildung ist zu gewährleisten, dass die 
Summe der einer Lehrkraft zu gewährenden An-
rechnungsstunden, unter Berücksichtigung sons-
tiger Anrechnungs- und Ermäßigungsstunden, die 
für die jeweilige Lehrkraft geltende Zahl der 
dienst- oder arbeitsrechtlich geschuldeten wö-
chentlichen Pfl ichtstunden nicht überschreitet.“

 5.  § 11 wird wie folgt geändert:

 a)  Dem Absatz 3 wird folgender Satz angefügt:

   „Ein Unterrichtsbesuch bezieht in besonderer 
Weise Fragen der Medienkompetenz und des lern-
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fördernden Einsatzes von modernen Informa-
tions- und Kommunikationstechniken ein.“

 b)   In Absatz  8 Satz  1 wird das Wort „zwei“ durch 
das Wort „drei“ ersetzt.

 6.  § 16 wird wie folgt geändert:

 a)  Dem Absatz 2 wird folgender Satz angefügt:

   „Beurteilungsbeiträge der Seminarausbilderin-
nen und Seminarausbilder sind in Kenntnis eines 
gegebenenfalls zuvor erstellten Beurteilungsbei-
trages im selben Fach zu erstellen.“

 b)  Absatz 4 wird wie folgt gefasst:

   „(4) Langzeitbeurteilungen der Zentren für 
schulpraktische Lehrerausbildung werden durch 
deren Leiterinnen und Leiter gezeichnet. Die 
Langzeitbeurteilung besteht aus den Beurtei-
lungsbeiträgen und endet mit den aus den beiden 
zuletzt angefertigten Beurteilungsbeiträgen über-
nommenen Noten in den Fächern sowie mit einer 
Endnote und deren Begründung. Die zuletzt an 
der fächerbezogenen Ausbildung beteiligten Se-
minarausbilderinnen und Seminarausbilder legen 
die Endnote fest und verfassen gemeinsam die 
Begründung. Ist an der fächerbezogenen Ausbil-
dung nur eine Seminarausbilderin oder ein Semi-
narausbilder beteiligt, erstellt diese oder dieser 
die Langzeitbeurteilung allein. Absatz  3 Satz  3 
gilt entsprechend. § 10 Absatz 4 Satz 2 ist zu be-
achten.“

 7.  § 29 wird wie folgt geändert:

 a)  Absatz 2 wird wie folgt gefasst:

   „(2) Mit Ablauf des letzten Monats vor Beginn 
des letzten Halbjahres ihrer Ausbildung treten die 
Lehramtsanwärterinnen und Lehramtsanwärter 
in die Prüfung ein. Spätestens bis zu diesem Ter-
min können die Lehramtsanwärterinnen und 
Lehramtsanwärter dem Landesprüfungsamt über 
das Zentrum für schulpraktische Lehrerausbil-
dung eine Prüferin oder einen Prüfer nach §  31 
Absatz  2 Satz  1 vorschlagen. Das Prüfungsamt 
informiert über die Folgen des Eintritts in das 
Prüfungsverfahren.“

 b)  Absatz 3 Satz 3 wird aufgehoben.

 8.  § 30 Absatz 2 Nummer 1 wird wie folgt gefasst:

  „1. Schulleiterinnen und -leiter sowie stellvertreten-
de Schulleiterinnen und stellvertretende Schulleiter,“.

 9.  § 31 wird wie folgt geändert:

 a)   In Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 werden die Wörter 
„deren Stellvertreterin oder Stellvertreter“ durch 
die Wörter „einer stellvertretenden Schulleiterin 
oder einem stellvertretenden Schulleiter“ ersetzt.

 b)   In Absatz  2 Satz  1 wird das Wort „fachbezoge-
nen“ durch das Wort „fächerbezogenen“ ersetzt.

10.   Nach §  32 Absatz  1 Satz  2 werden folgende Sätze 
eingefügt:

  „Im Lehramt für sonderpädagogische Förderung 
sind beide Unterrichtspraktische Prüfungen unter 
Einbeziehung der ausgebildeten sonderpädagogi-
schen Fachrichtung in dem Unterrichtsfach (oder 
Lernbereich) durchzuführen, das Ausbildungsfach 
ist. Dies gilt entsprechend, wenn im Lehramt an 
Gymnasien und Gesamtschulen oder im Lehramt an 
Berufskollegs eine sonderpädagogische Fachrichtung 
als Ausbildungsfach neben ein Unterrichtsfach oder 
eine berufl iche Fachrichtung tritt. Sind in den Fällen 
des Satzes 4 zum Zeitpunkt der Prüfung in dem Un-
terrichtsfach oder der berufl ichen Fachrichtung des 
Prüfl ings an seiner Ausbildungsschule nicht wenigs-
tens zwei Klassen oder Lerngruppen eingerichtet, in 
denen auch Schülerinnen und Schüler mit sonderpä-
dagogischem Unterstützungsbedarf in dem vom 
Prüfl ing vertretenen Förderschwerpunkt unterrichtet 
werden, kann im Einzelfall im Einvernehmen mit 
dem Prüfl ing eine der beiden Unterrichtspraktischen 
Prüfungen allein im Unterrichtsfach oder in der be-
rufl ichen Fachrichtung durchgeführt werden.“

11.   In § 35 Absatz 1 werden die Wörter „die Meldung zur 
Staatsprüfung nach §  29 Absatz  2 versäumt oder“ 
gestrichen.

12.  § 36 wird wie folgt gefasst:

 § 36
 Rücktritt

  (1) Wird ein Prüfl ing nach Eintritt in die Prüfung 
(§ 29 Absatz 2) von Amts wegen oder auf seinen An-
trag aus dem Vorbereitungsdienst entlassen, scheidet 
er aus dem Prüfungsverfahren aus.

  (2) Sofern die Entlassung aus dem Vorbereitungs-
dienst auf Antrag des Prüfl ings erfolgt, gilt die Prü-
fung als nicht bestanden, es sei denn, der Prüfl ing 
weist dem Prüfungsamt gegenüber einen schwerwie-
genden Grund für den Entlassungsantrag nach.

  (3) §  35 Absatz  3 und 4 ist entsprechend anzuwen-
den.“

13.   In § 40 Absatz 2 Satz 1 wird das Wort „fachbezoge-
nen“ durch das Wort „fächerbezogenen“ ersetzt.

14.  § 41 wird wie folgt geändert:

 a)   Absatz 2 Satz 1 Nummer 2 wird wie folgt gefasst:

   „2. im Lehramt an Haupt-, Real-, Sekundar- und 
Gesamtschulen um mehr als 15 vom Hundert,“.

 b)   In Absatz 3 wird das Wort „fachbezogenen“ durch 
das Wort „fächerbezogenen“ ersetzt.

15.  § 43 Absatz 1 wird wie folgt geändert:

 a)  Satz 2 wird aufgehoben.

 b)   In dem neuen Satz  2 werden nach den Wörtern 
„mehreren Bachelorprüfungen“ die Wörter „oder 
anderen Hochschulabschlussprüfungen“ einge-
fügt.

 c)   In dem neuen Satz  3 wird das Wort „mehreren“ 
gestrichen und werden nach den Wörtern „Ersten 
Staatsprüfungen“ die Wörter „für das Lehramt 
für die Sekundarstufe II und das Lehramt für die 
Sekundarstufe I“ eingefügt.

16.   Dem § 50 Absatz 1 werden folgende Sätze angefügt:

  „§ 10 Absatz 12 Satz 1 und Anlage 3 gelten für alle 
ab dem 1. November 2016 zu erbringenden Ausbil-
dungsleistungen der Fachleiterinnen und Fachleiter. 
§ 11 Absatz 3 Satz 8 gilt für Lehramtsanwärterinnen 
und Lehramtsanwärter, die ab dem Jahr 2019 in den 
Vorbereitungsdienst eingestellt werden.“

17.  § 51 wird wie folgt geändert:

 a)  Die Überschrift wird wie folgt gefasst:

  „§ 51 
  Inkrafttreten, Außerkrafttreten“.

 b)  Absatz 1 Satz 3 wird aufgehoben.

18.  Anlage 1 wird wie folgt gefasst:

 „Anlage 1

 Kompetenzen und Standards
 für die Ausbildung im Vorbereitungsdienst 
 und die Staatsprüfung

  Der Erziehungs- und Bildungsauftrag der Lehrerin-
nen und Lehrer konkretisiert sich in sechs Hand-
lungsfeldern:

 V  Vielfalt als Herausforderung annehmen und als 
Chance nutzen,

 U  Unterricht für heterogene Lerngruppen gestalten 
und Lernprozesse nachhaltig anlegen,

 E  den Erziehungsauftrag in Schule und Unterricht 
wahrnehmen,

 L  Lernen und Leisten herausfordern, dokumentie-
ren, rückmelden und beurteilen,

 B  Schülerinnen und Schüler und Eltern beraten 
und

 S  im System Schule mit allen Beteiligten entwick-
lungsorientiert zusammenarbeiten.
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  In diesen Handlungsfeldern erwerben Lehramtsan-
wärterinnen und Lehramtsanwärter im Vorberei-
tungsdienst professionelle Handlungskompetenzen 
mit dem Ziel, den Beruf der Lehrerin und des Leh-
rers qualifi ziert ausüben zu können.

  Das verbindliche Kerncurriculum konturiert und 
strukturiert die Ausbildung im Vorbereitungsdienst. 
Dabei sind die schulischen Handlungsfelder ausbil-
dungsdidaktisch leitend. Alle Handlungsfelder ste-
hen untereinander in einer engen wechselseitigen 
Beziehung. Sie sind mit jeweils unterschiedlicher 
Gewichtung in allen schulischen Bildungs- und Er-
ziehungsprozessen relevant und werden nicht iso-
liert, sondern mit kontinuierlichem Blick auf das 
Ganze erschlossen.

  Dem Handlungsfeld V „Vielfalt als Herausforderung 
annehmen und als Chance nutzen“ kommt eine 
grundlegende Bedeutung zu. Es wirkt richtungswei-
send für das Lehrerhandeln in allen anderen Hand-
lungsfeldern. Dabei umfasst der Begriff der Vielfalt 
alle Ausprägungen von Individualität.

 Handlungsfeld V –   Vielfalt als Herausforderung an-
nehmen und als Chance nutzen 

  Kompetenz 41 (siehe auch Handlungsfeld E): Lehre-
rinnen und Lehrer kennen die sozialen und kulturel-
len Lebensbedingungen, etwaige Benachteiligungen, 
Beeinträchtigungen – auch gesundheitliche – und 
Barrieren der Entwicklung des Lernens von Schüle-
rinnen und Schülern und für Schülerinnen und 
Schüler2 und nehmen im Rahmen der Schule Ein-
fluss auf deren individuelle Entwicklung.

 Die Absolventinnen und Absolventen

 –  erkennen Benachteiligungen, Beeinträchtigungen – 
auch gesundheitliche – sowie Barrieren, realisieren 
pädagogische Unterstützung und Präventionsmaß-
nahmen und nutzen hierbei die Möglichkeiten der 
Kooperation mit anderen Professionen und Ein-
richtungen,

 –  unterstützen individuell und arbeiten mit den El-
tern der Schülerinnen und Schüler vertrauensvoll 
zusammen und

 –  beachten die soziale und kulturelle Diversität in 
der jeweiligen Lerngruppe.

 Handlungsfeld U –   Unterricht für heterogene Lern-
gruppen gestalten und Lernpro-
zesse nachhaltig anlegen

  Kompetenz 1: Lehrerinnen und Lehrer planen Un-
terricht unter Berücksichtigung unterschiedlicher 
Lernvoraussetzungen und Entwicklungsprozesse 
fach- und sachgerecht und führen ihn sachlich und 
fachlich korrekt durch.

 Die Absolventinnen und Absolventen

 –  können aus den einschlägigen Erziehungs- und 
Bildungstheorien Zielperspektiven und Hand-
lungsprinzipien ableiten,

 –   verknüpfen fachwissenschaftliche und fachdidak-
tische Argumente und planen und gestalten Unter-
richt auch unter Berücksichtigung der Leistungs-
heterogenität,

 –  wählen Inhalte und Methoden, Arbeits- und 
Kommunikationsformen unter Bezug auf Curri-
cula und gegebenenfalls individuelle Förderpläne 
aus,

 –  integrieren moderne Informations- und Kommuni-
kationstechnologien didaktisch sinnvoll und re-
fl ektieren den eigenen Medieneinsatz und

 –  überprüfen die Qualität des eigenen Lehrens und 
refl ektieren die Passung zu den Lernvoraussetzun-

1 Die Bezifferung entspricht dem Beschluss der Kultusministerkonferenz 
vom 16.12.2004 i. d. F. vom 12.06.2014.

2 Diese Beschreibung schließt Behinderungen im Sinne des Übereinkom-
mens der Vereinten Nationen über die Rechte von Menschen mit Behin-
derungen vom 13. Dezember 2006 (Behindertenrechtskonvention) ein. 
Sie trägt zugleich dem Umstand Rechnung, dass die im bildungswissen-
schaftlichen Kompetenzbereich „Erziehen“ zu berücksichtigende Unter-
schiedlichkeit sich nicht vor allem durch eine Behinderung begründet.

gen und Lernbedürfnissen der Schülerinnen und 
Schüler.

  Kompetenz 2: Lehrerinnen und Lehrer unterstützen 
durch die Gestaltung von Lernsituationen das Lernen 
von Schülerinnen und Schülern. Sie motivieren Schü-
lerinnen und Schüler und befähigen sie, Zusammen-
hänge herzustellen und Gelerntes zu nutzen.

 Die Absolventinnen und Absolventen

 –  regen unterschiedliche Formen des Lernens an und 
unterstützen sie,

 –  gestalten Lehr-Lernprozesse unter Berücksichti-
gung der Erkenntnisse über den Erwerb von Wissen 
und Fähigkeiten,

 –  stärken bei Schülerinnen und Schülern Lern- und 
Leistungsbereitschaft und

 –  führen und begleiten Lerngruppen.

  Kompetenz 3: Lehrerinnen und Lehrer fördern die 
Fähigkeiten von Schülerinnen und Schülern zum 
selbstbestimmten Lernen und Arbeiten.

 Die Absolventinnen und Absolventen

 –  vermitteln und fördern Lern- und Arbeitsstrategien 
und

 –  vermitteln den Schülerinnen und Schülern Metho-
den des selbstbestimmten, eigenverantwortlichen 
und kooperativen Lernens und Arbeitens.

 Handlungsfeld E –   Den Erziehungsauftrag in Schule 
und Unterricht wahrnehmen

  Kompetenz 4: Lehrerinnen und Lehrer kennen die so-
zialen und kulturellen Lebensbedingungen, etwaige 
Benachteiligungen, Beeinträchtigungen und Barrie-
ren der Entwicklung des Lernens von Schülerinnen 
und Schülern und für Schülerinnen und Schüler und 
nehmen im Rahmen der Schule Einfluss auf deren in-
dividuelle Entwicklung.

 Die Absolventinnen und Absolventen

 –  erkennen Benachteiligungen, Beeinträchtigungen – 
auch gesundheitliche – sowie Barrieren, realisieren 
pädagogische Unterstützung und Präventionsmaß-
nahmen und nutzen hierbei die Möglichkeiten der 
Kooperation mit anderen Professionen und Ein-
richtungen,

 –  unterstützen individuell und arbeiten mit den El-
tern der Schülerinnen und Schüler vertrauensvoll 
zusammen und

 –  beachten die soziale und kulturelle Diversität in 
der jeweiligen Lerngruppe.

  Kompetenz 5: Lehrerinnen und Lehrer vermitteln 
Werte und Normen, eine Haltung der Wertschätzung 
und Anerkennung von Diversität und unterstützen 
selbstbestimmtes Urteilen und Handeln von Schüle-
rinnen und Schülern.

 Die Absolventinnen und Absolventen

 –  refl ektieren Werte und Werthaltungen und handeln 
entsprechend,

 –  üben mit den Schülerinnen und Schülern eigenver-
antwortliches Urteilen und Handeln schrittweise 
ein und

 –  setzen Formen des konstruktiven Umgangs mit 
Normkonfl ikten ein.

  Kompetenz 6: Lehrerinnen und Lehrer finden Lö-
sungsansätze für Schwierigkeiten und Konflikte in 
Schule und Unterricht.

 Die Absolventinnen und Absolventen

 –  gestalten soziale Beziehungen und soziale Lernpro-
zesse in Unterricht und Schule,

 –  erarbeiten mit den Schülerinnen und Schülern Re-
geln des Umgangs miteinander und setzen sie um 
und

 –  wenden im konkreten Fall Strategien und Hand-
lungsformen der Konfl iktprävention und -lösung 
an.
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 Handlungsfeld L –   Lernen und Leisten herausfor-
dern, dokumentieren, rückmel-
den und beurteilen

  Kompetenz 7: Lehrerinnen und Lehrer diagnostizie-
ren Lernvoraussetzungen und Lernprozesse von 
Schülerinnen und Schülern; sie fördern Schülerin-
nen und Schüler gezielt und beraten Lernende und 
deren Eltern.

 Die Absolventinnen und Absolventen

 –  erkennen Entwicklungsstände, Lernpotentiale, 
Lernhindernisse und Lernfortschritte,

 –  erkennen Lernausgangslagen und setzen spezielle 
Fördermöglichkeiten ein,

 –  erkennen besondere Begabungen und kennen Mög-
lichkeiten der Begabungsförderung,

 –  stimmen Lernmöglichkeiten und Lernanforderun-
gen aufeinander ab,

 –  setzen unterschiedliche Beratungsformen situati-
onsgerecht ein und unterscheiden Beratungsfunk-
tion und Beurteilungsfunktion,

 –  kooperieren mit Kolleginnen und Kollegen bei der 
Erarbeitung von Beratung/Empfehlung und

 –  kooperieren bei Diagnostik, Förderung und Bera-
tung inner- und außerschulisch mit Kolleginnen 
und Kollegen sowie mit anderen Professionen und 
Einrichtungen.

  Kompetenz 8: Lehrerinnen und Lehrer erfassen die 
Leistungsentwicklung von Schülerinnen und Schü-
lern und beurteilen Lernen und Leistung auf der 
Grundlage transparenter Beurteilungsmaßstäbe.

 Die Absolventinnen und Absolventen

 –  konzipieren Aufgabenstellungen kriteriengerecht 
und formulieren sie adressatengerecht,

 –  wenden Bewertungsmodelle und Bewertungsmaß-
stäbe fach- und situationsgerecht an,

 –  verständigen sich auf Beurteilungsgrundsätze mit 
Kolleginnen und Kollegen,

 –  begründen Bewertungen und Beurteilungen adres-
satengerecht und zeigen Perspektiven für das wei-
tere Lernen auf und

 –  nutzen Leistungsüberprüfungen als konstruktive 
Rückmeldung über die eigene Unterrichtstätigkeit.

 Handlungsfeld B –   Schülerinnen und Schüler und 
Eltern beraten

  Kompetenz 7 (siehe auch Handlungsfeld L): Lehre-
rinnen und Lehrer diagnostizieren Lernvorausset-
zungen und Lernprozesse von Schülerinnen und 
Schülern; sie fördern Schülerinnen und Schüler ge-
zielt und beraten Lernende und deren Eltern.

 Die Absolventinnen und Absolventen

 –  setzen unterschiedliche Beratungsformen situati-
onsgerecht ein und unterscheiden Beratungsfunk-
tion und Beurteilungsfunktion und

 –  kooperieren bei der Diagnostik, Förderung und Be-
ratung inner- und außerschulisch mit Kolleginnen 
und Kollegen sowie anderen Professionen und Ein-
richtungen.

 Handlungsfeld S –   Im System Schule mit allen Be-
teiligten entwicklungsorientiert 
zusammenarbeiten

  Kompetenz 9: Lehrerinnen und Lehrer sind sich der 
besonderen Anforderungen des Lehrerberufs be-
wusst. Sie verstehen ihren Beruf als ein öffentliches 
Amt mit besonderer Verantwortung und Verpflich-
tung.

 Die Absolventinnen und Absolventen

 –  lernen, mit Belastungen umzugehen,

 –  setzen Arbeitszeit und Arbeitsmittel zweckdienlich 
und ökonomisch ein und

 –  praktizieren kollegiale Beratung als Hilfe zur Un-
terrichtsentwicklung und Arbeitsentlastung.

  Kompetenz 10: Lehrerinnen und Lehrer verstehen 
ihren Beruf als ständige Lernaufgabe.

 Die Absolventinnen und Absolventen

 –  refl ektieren die eigenen berufl ichen Haltungen, Er-
fahrungen und Kompetenzen sowie deren Ent-
wicklung und können hieraus Konsequenzen zie-
hen,

 –  nutzen Ergebnisse der Bildungsforschung für die 
eigene Tätigkeit,

 –  dokumentieren für sich und andere die eigene Ar-
beit und ihre Ergebnisse,

 –  geben Rückmeldungen und nutzen die Rückmel-
dungen anderer dazu, ihre pädagogische Arbeit zu 
optimieren,

 –  nehmen Mitwirkungsmöglichkeiten wahr,

 –  kennen und nutzen Unterstützungsmöglichkeiten 
für Lehrkräfte und

 –  nutzen individuelle und kooperative Fort- und 
Weiterbildungsangebote.

  Kompetenz 11: Lehrerinnen und Lehrer beteiligen 
sich an der Planung und Umsetzung schulischer Pro-
jekte und Vorhaben.

 Die Absolventinnen und Absolventen

 –  wenden Ergebnisse der Unterrichts- und Bil-
dungsforschung auf die Schulentwicklung an,

 –  nutzen Verfahren und Instrumente der internen 
Evaluation von Unterricht und Schule und

 –  planen schulische Projekte und Vorhaben koopera-
tiv und setzen sie um

 –  kennen und unterstützen Maßnahmen zur gesund-
heitsförderlichen Gestaltung von Schule und Un-
terricht.“

19.  Anlage 2 wird wie folgt gefasst:

„Anlage 2

  Dem Einstellungsantrag nach § 4 Absatz 1 sind ins-
besondere folgende Unterlagen beizufügen:

 1.  ein Lebenslauf mit Lichtbild neueren Datums,

 2.  der Nachweis der Hochschulreife, 

 3.  Zeugnisse und Anerkennungsbescheide

  a)   das Zeugnis über die Masterprüfung (Master of 
Education) sowie aller vor dem zu Grunde lie-
genden Masterstudium abgelegten Bachelor-
prüfungen und anderen Hochschulprüfungen 
oder 

  b)  das Zeugnis über die Erste Staatsprüfung oder 

  c)   das Zeugnis über die anerkannte Prüfung so-
wie der Anerkennungsbescheid, 

 4.   gegebenenfalls Zeugnisse und Anerkennungsbe-
scheide über Erweiterungsprüfungen oder Prü-
fungen für weitere Lehrämter,

 5.   die Erklärung, auf welche Fächer der Masterprü-
fung oder der Ersten Staatsprüfung sich die Aus-
bildung erstrecken soll,

 6.   in den Fällen des § 19 die Erklärung, in welcher 
Schulform die Ausbildung vorrangig gewünscht 
wird,

 7.   für das Lehramt an Berufskollegs der Nachweis 
der fachpraktischen Tätigkeit,

 8.   für eine Ausbildung in den Fächern Evangelische 
Religionslehre oder Katholische Religionslehre 
die kirchliche Bevollmächtigung zur Erteilung 
von Religionsunterricht, für eine Ausbildung im 
Fach Islamische Religionslehre die erforderliche 
Bevollmächtigung zur Erteilung von Religionsun-
terricht durch die Religionsgemeinschaft oder den 
Beirat nach §  132 a Absatz  4 des Schulgesetzes 
NRW,

 9.   für eine Ausbildung im Fach Sport der Nachweis 
über die Teilnahme an einem Kurs „Erste Hilfe“ 
sowie der Nachweis über den Erwerb des Deut-
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schen Rettungsschwimmabzeichens (der Deut-
schen Lebens-Rettungs-Gesellschaft, des Deut-
schen Roten Kreuzes oder des Arbeiter-Samari-
ter-Bundes) mindestens in Bronze (die Nachweise 
dürfen zum Zeitpunkt des vorgesehenen Einstel-
lungstermins nicht älter als vier Jahre sein),

 10.

  a)   ein erweitertes Führungszeugnis zur Vorlage 
bei einer Behörde oder eine Erklärung der 
Bewerberin oder des Bewerbers, wann und 
bei welcher Meldebehörde die Ausstellung 
eines Führungszeugnisses zur Vorlage bei ei-
ner Behörde beantragt worden ist sowie

  b)   eine Erklärung der Bewerberin oder des Be-
werbers, ob gegen sie oder ihn ein gerichtli-
ches Strafverfahren oder ein Ermittlungsver-
fahren der Staatsanwaltschaft anhängig ist,

 11.  die Angabe, in welchem Zentrum für schulprak-
tische Lehrerausbildung (Ort) die Ausbildung 
vorrangig gewünscht wird und

 12.  gegebenenfalls der Schwerbehindertenausweis 
oder der Gleichstellungsbescheid.

  Die in Nummer 2, 3, 10 und 11 genannten Unterla-
gen können in beglaubigter Abschrift vorgelegt wer-
den.“

20.  Folgende Anlage 3 wird angefügt:

„Anlage 3

 Anrechnungsstunden der Lehrkräfte als 
 Fachleiterin oder Fachleiteran Zentren 
 für schulpraktische Lehrerausbildung

 1.  Zuweisung und Vergabe der Anrechnungsstunden

   Das Ministerium weist den Bezirksregierungen 
für jedes Lehramt nach §  3 des Lehrerausbil-
dungsgesetzes Stellen für den Einsatz von Fach-
leiterinnen und Fachleitern zu. Die Bezirksregie-
rungen rechnen diese Stellen in Anrechnungs-
stunden um. Dabei ist der Umfang der 
wöchentlichen Pfl ichtstunden in den jeweils be-
teiligten Schulformen zu Grunde zu legen. Die 
Bezirksregierungen informieren die Zentren für 
schulpraktische Lehrerausbildung halbjährlich 
im Rahmen der zugewiesenen Stellen unter Zu-
grundelegung der aktualisierten Zahlen von 
Lehramtsanwärterinnen und Lehramtsanwärtern 
über das für die jeweiligen lehramtsbezogenen 
Seminare verfügbare Kontingent an Anrech-
nungsstunden. Die den einzelnen Fachleiterinnen 
und Fachleitern zu gewährenden Anrechnungs-
stunden werden auf dieser Grundlage halbjähr-
lich für die im kommenden Ausbildungshalbjahr 
zu übernehmenden Ausbildungsleistungen festge-
legt.

 2.  Sockelermäßigung

   Als Sockelermäßigung für die Leitung von Fach-
seminaren und Kernseminaren wird für die Lei-
tung einer Ausbildungsgruppe eine Ermäßigung 
der Zahl der wöchentlichen Pfl ichtstunden von 
jeweils einer Stunde gewährt, insgesamt beträgt 
die Sockelermäßigung für eine Fachleiterin oder 
einen Fachleiter höchstens zwei Wochenstunden.

 3.   Fachleiterinnen oder Fachleiter als Leiterinnen 
oder Leiter von Fachseminaren und Kernsemina-
ren

   Für jede Lehramtsanwärterin und jeden Lehr-
amtsanwärter, die oder der auszubilden ist, wird 
eine Ermäßigung der Zahl der wöchentlichen 
Pfl ichtstunden von 0,7 Stunden gewährt. In Fach-
seminaren mit bis zu vier Lehramtsanwärterin-
nen und Lehramtsanwärtern wird die so zu er-
rechnende Zahl der Anrechnungsstunden auf 
halbe Stunden aufgerundet, in anderen Ausbil-
dungsgruppen auf halbe Stunden abgerundet.

 4.  Fachseminarzuschlag

   Alle von der Bezirksregierung zugewiesenen An-
rechnungsstunden, die nicht nach Nummer 2 und 
Nummer  3 zu vergeben sind, werden als Fachse-
minarzuschlag zur Vergabe weiterer Anrech-
nungsstunden für die Leiterinnen und Leiter von 
Fachseminaren herangezogen. Die Vergabe jeweils 
einer weiteren halben Anrechnungsstunde richtet 
sich aufsteigend nach der Größe der Ausbildungs-
gruppen eines lehramtsbezogenen Seminars des 
Zentrums für schulpraktische Lehrerausbildung, 
beginnend mit der Ausbildungsgruppe mit der ge-
ringsten Zahl von Lehramtsanwärterinnen und 
Lehramtsanwärtern. Unter gleich großen Ausbil-
dungsgruppen wird absteigend nach der Anzahl 
der zugeordneten Ausbildungsschulen entschie-
den.

 5.  Andere Verteilungen der Anrechnungsstunden

   Die Seminarleiterin oder der Seminarleiter kann 
mit Zustimmung der Leiterin oder des Leiters des 
Zentrums für schulpraktische Lehrerausbildung 
bei Einstimmigkeit der Seminarkonferenz eine 
von den Nummern 2 bis 4 abweichende Vergabe 
der Anrechnungsstunden vornehmen. Dabei muss 
im Ergebnis für alle Seminarausbilderinnen und 
Seminarausbilder jeweils ein Wert von ganzen 
oder halben Anrechnungsstunden entstehen. Die 
Gesamtzahl der Anrechnungsstunden nach Num-
mer 1 Satz 4 ist einzuhalten.“

Artikel 2
Änderung der Verordnung 

zur berufsbegleitenden Ausbildung zum Erwerb 
des Lehramts für sonderpädagogische Förderung

Auf Grund des § 20 Absatz 10 des Lehrerausbildungsge-
setzes vom 12. Mai 2009 (GV. NRW. S. 308), der durch Ar-
tikel 3 des Gesetzes vom 13. November 2012 (GV. NRW. 
S. 514) eingefügt worden ist, verordnet das Ministerium 
für Schule und Weiterbildung im Einvernehmen mit dem 
Ministerium für Inneres und Kommunales und dem Fi-
nanzministerium:

Die Verordnung zur berufsbegleitenden Ausbildung zum 
Erwerb des Lehramts für sonderpädagogische Förderung 
vom 20. Dezember 2012 (GV. NRW. 2013  S.  4) wird wie 
folgt geändert:

1.   § 4 Absatz 1 Satz 2 und Absatz 2 Satz 2 werden auf-
gehoben.

2.   In § 16 Absatz 2 Satz 2 werden nach dem Wort „ist“ 
die Wörter „in der Regel“ eingefügt.

3.  § 17 wird wie folgt geändert:

 a)   In Absatz 3 Satz 3 werden nach dem Wort „nach-
zuweisen“ die Wörter „ , sofern die Bezirksregie-
rung dafür nicht besondere Fristen setzt“ einge-
fügt.

 b)  Absatz 5 wird wie folgt gefasst:

   „(5) An die Stelle des Arbeitsverhältnisses zum 
Land Nordrhein-Westfalen im Sinne von §  2 Ab-
satz  1 Nummer  2 und §  7 Absatz  1 tritt ein Ar-
beitsverhältnis mit dem Ersatzschulträger. Die Vo-
raussetzungen für den Zugang zur Ausbildung 
nach § 2 können auch im Rahmen von Kooperatio-
nen zwischen genehmigten Ersatzschulen oder 
zwischen einer genehmigten Ersatzschule und 
einer öffentlichen Schule erfüllt werden. Im Übri-
gen gelten die Vorschriften dieser Verordnung.“

Artikel 3
Verordnung 

über die Ausbildung und Prüfung für Fachlehrerinnen 
und Fachlehrer an Förderschulen und 
in der pädagogischen Frühförderung

(APO FLFS)

Auf Grund des § 6 Absatz 2 des Landesbeamtengesetzes 
vom 21. April 2009 (GV. NRW. S. 224), der durch Artikel 1 
des Gesetzes vom 17. Dezember 2015 (GV. NRW. S. 938) 
geändert worden ist, in Verbindung mit §  60 der Lauf-
bahnverordnung vom 28. Januar 2014 (GV. NRW. S.  22, 
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ber. S.  203), verordnet das Ministerium für Schule und 
Weiterbildung im Einvernehmen mit dem Ministerium 
für Inneres und Kommunales und dem Finanzministe-
rium:

Inhaltsübersicht
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Abschnitt 1
Der Ausbildungsgang

§ 1 
Ziel des Ausbildungsganges

Ziel des Ausbildungsganges ist, den Teilnehmerinnen 
und Teilnehmern die fachlichen Voraussetzungen für die 
erzieherische, pfl egerische und unterrichtliche Tätigkeit 
bei Schülerinnen und Schülern mit einer geistigen oder 
körperlichen Behinderung oder für die Tätigkeit in der 
pädagogischen Frühförderung von Kindern mit einer 
Hör- oder Sehschädigung zu vermitteln, sie auf diese Tä-
tigkeiten vorzubereiten und sie mit den Aufgaben ihres 
Berufes vertraut zu machen.

§ 2
Zulassungsvoraussetzungen

(1) Zum Ausbildungsgang kann zugelassen werden, wer

1.   einen mindestens mittleren Schulabschluss (Fach-
oberschulreife) besitzt und

2.

 a)   nach Ableisten der in der Fachrichtung vorge-
schriebenen Berufsausbildung die Prüfung als 
Handwerks-, Industrie- oder Hauswirtschaftsmeis-
terin oder -meister bestanden hat oder

 b)   nach dem Besuch einer Fachschule für Sozialpäda-
gogik die Abschlussprüfung bestanden und danach 
eine für die Laufbahn förderliche hauptberufl iche 
Tätigkeit von mindestens einem Jahr und sechs 
Monaten ausgeübt hat.

(2) Bewerberinnen und Bewerber gemäß Absatz 1 Num-
mer  2 Buchstabe a werden in der Regel nur zu Ausbil-
dungsgängen für den Bereich der Schülerinnen und 
Schüler mit einer geistigen oder körperlichen Behinde-
rung zugelassen.

(3) Das für Schulen zuständige Ministerium kann eine 
andere Vorbildung und Prüfung als gleichwertig im 
Sinne von Absatz 1 Nummer 2 Buchstabe b anerkennen.

(4) Zeiten einer berufl ichen Tätigkeit, die geeignet sind, 
die für die Laufbahn erforderlichen Fähigkeiten zu ver-
mitteln, können auf die Dauer der hauptberufl ichen Tä-
tigkeit nach Absatz 1 Nummer 2 Buchstabe b angerech-
net werden.

§ 3 
Zulassungsantrag

(1) Der Antrag auf Zulassung zum Ausbildungsgang ist 
an die Bezirksregierung zu richten, in deren Bezirk die 
Ausbildung angestrebt wird.

(2) Dem Antrag sind beizufügen:

1.   eine beglaubigte Abschrift des Abschlusszeugnisses 
über einen Schulabschluss gemäß § 2 Absatz 1 Num-
mer 1,

2.   eine beglaubigte Abschrift des Zeugnisses über den 
erfolgreichen Abschluss der berufl ichen Ausbildung 
gemäß § 2 Absatz 1 Nummer 2 und

3.   gegebenenfalls der Nachweis über die hauptberufl iche 
Tätigkeit gemäß § 2 Absatz 1 Nummer 2 Buchstabe b.

(3) Die näheren Bestimmungen über die Form des An-
trages sowie über weitere erforderliche Unterlagen trifft 
das für Schulen zuständige Ministerium durch Verwal-
tungsvorschrift.

§ 4
Zulassung zum Ausbildungsgang und Aufnahme in ein 

öffentlich-rechtliches Ausbildungsverhältnis

(1) Das für Schulen zuständige Ministerium legt den Zu-
lassungstermin fest.

(2) Über den Antrag auf Zulassung entscheidet die Be-
zirksregierung.

(3) Nach der Zulassung treten die Bewerberinnen und 
Bewerber mit Abschluss eines entsprechenden Vertrages 
in ein öffentlich-rechtliches Ausbildungsverhältnis ein. 
Sie führen während der Ausbildung die Bezeichnung 
„Fachlehrerin in Ausbildung“ oder „Fachlehrer in Aus-
bildung“.

(4) Mit Genehmigung des für Schulen zuständigen Mi-
nisteriums kann ausnahmsweise von der Begründung 
eines öffentlich-rechtlichen Ausbildungsverhältnisses 
abgesehen werden, sofern rechtliche Bestimmungen ent-
gegenstehen.

(5) Bei ihrem Dienstantritt werden die Fachlehrerinnen 
und Fachlehrer in Ausbildung zur gewissenhaften und 
uneigennützigen Erfüllung ihrer Obliegenheiten und zur 
Verschwiegenheit verpfl ichtet. Die Niederschrift über die 
Verpfl ichtung ist in die Personalakte aufzunehmen.
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§ 5 
Unterhaltsbeihilfe

Die Fachlehrerinnen und Fachlehrer in Ausbildung er-
halten eine Unterhaltsbeihilfe nach den geltenden Richt-
linien.

§ 6 
Entlassung

(1) Erfüllen die Fachlehrerinnen und Fachlehrer in Aus-
bildung die an sie während des Ausbildungsganges in 
körperlicher, geistiger oder charakterlicher Hinsicht ge-
stellten Anforderungen nicht oder liegt ein anderer 
wichtiger Entlassungsgrund vor, so können sie aus dem 
Ausbildungsverhältnis entlassen werden.

(2) Bei der Entlassung sind folgende Fristen einzuhalten:

1.   bei der Beschäftigungszeit von weniger als einem Jahr 
ein Monat zum Monatsschluss,

2.   bei einer Beschäftigungszeit von mindestens einem 
Jahr sechs Wochen zum Schluss eines Kalenderviertel-
jahres.

(3) Das Recht zur fristlosen Entlassung aus verhaltens-
bedingten Gründen bleibt unberührt.

(4) Die Entscheidung über die Entlassung trifft die Be-
zirksregierung.

§ 7 
Ausbildungsbehörde

Ausbildungsbehörde ist die Bezirksregierung, in deren 
Bezirk die Ausbildung durchgeführt wird.

§ 8 
Ausbildungsort

(1) Die Ausbildung fi ndet statt

1.   in einem Seminar für Fachlehrerinnen und Fachlehrer 
in Ausbildung

 a)  im Förderschwerpunkt Geistige Entwicklung,

 b)   im Förderschwerpunkt Körperliche und motori-
sche Entwicklung,

 c)   im Förderschwerpunkt Sehen (pädagogische Früh-
förderung) oder

 d)   im Förderschwerpunkt Hören und Kommunikation 
(pädagogische Frühförderung) sowie

2.  in einer entsprechenden Ausbildungsschule.

(2) Ein Seminar nach Absatz  1 Nummer  1 wird von 
einem Seminar für das Lehramt für sonderpädagogische 
Förderung an einem Zentrum für schulpraktische Leh-
rerausbildung eingerichtet.

§ 9 
Dauer des Ausbildungsganges

(1) Der Ausbildungsgang dauert ein Jahr und sechs Mo-
nate.

(2) Die Ausbildung kann in besonderen Fällen, vor allem 
wenn das Ausbildungsziel gefährdet ist, im Einverneh-
men mit der Fachlehrerin oder dem Fachlehrer in Ausbil-
dung durch die Ausbildungsbehörde um bis zu sechs 
 Monate verlängert werden. Besondere Fälle sind insbe-
sondere Beurlaubung, Krankheit oder Schwangerschaft, 
soweit Ausfallzeiten mit einer Gesamtdauer von mehr 
als sechs Wochen entstehen.

(3) Auf Antrag können Zeiten einer berufl ichen Tätig-
keit, die geeignet sind, die für die Laufbahn erforderli-
chen Fähigkeiten zu vermitteln, auf die Dauer des Aus-
bildungsganges angerechnet werden. Das 
Ausbildungsverhältnis kann um die Hälfte dieser Zeiten, 
höchstens jedoch um sechs Monate, verkürzt werden. Die 
Entscheidung über die Anrechnung trifft die Ausbil-
dungsbehörde.

§ 10 
Gliederung und Gestaltung des Ausbildungsganges

(1) Der Ausbildungsgang gliedert sich in die theoretische 
und die schulpraktische Ausbildung.

(2) Die theoretische Ausbildung wird in einem Seminar 
gemäß §  8 Absatz  1, die schulpraktische Ausbildung in 
einer Ausbildungsschule durchgeführt. Genehmigte Er-
satzschulen im Sinne des § 100 Absatz 2 bis 4 des Schul-
gesetzes NRW vom 15. Februar 2005 (GV. NRW. S. 102), 
das zuletzt durch Gesetz vom 25. Juni 2015 (GV. NRW. 
S. 499) geändert worden ist, können mit Zustimmung des 
Trägers Ausbildungsschulen sein.

(3) Der Ausbildungsgang wird von der Leiterin oder 
dem Leiter des Seminars für das Lehramt für sonderpä-
dagogische Förderung am Zentrum für schulpraktische 
Lehrerausbildung geleitet (Ausbildungsleiterin oder 
Aus bildungsleiter). Die Ausbildungsleiterin oder der 
Ausbildungsleiter regelt die theoretische und nach Maß-
gabe von § 12 Absatz 2 die schulpraktische Ausbildung. 
Die Ausbildungsbehörde bestellt eine Fachleiterin oder 
einen Fachleiter an einem Seminar für das Lehramt für 
sonderpädagogische Förderung zur Stellvertreterin oder 
zum Stellvertreter der Ausbildungsleiterin oder des Aus-
bildungsleiters. Die Ausbildungsleiterin oder der Ausbil-
dungsleiter kann die Wahrnehmung ihrer oder seiner 
Aufgaben für bestimmte Bereiche der Stellvertreterin 
oder dem Stellvertreter übertragen.

(4) Ausbildungsveranstaltungen des Seminars haben 
grundsätzlich Vorrang vor denen der Ausbildungsschule.

§ 11 
Theoretische Ausbildung

(1) In der theoretischen Ausbildung sind Fragen aus fol-
genden Gebieten zu behandeln:

1.   Aspekte der Sonderpädagogik einschließlich Sozial-
pädagogik,

2.   ausgewählte Aspekte der sonderpädagogischen Psy-
chologie,

3.  medizinische Aspekte,

4.  Schul- und Beamtenrecht und

5.  pfl egerische Aufgaben.

(2) Ferner sind in der theoretischen Ausbildung Fragen 
aus folgenden Gebieten zu behandeln:

1.   In einem Ausbildungsgang für den Förderschwer-
punkt Geistige Entwicklung:

 a)   fachliche und didaktisch-methodische Fragen des 
Unterrichts und der Erziehung von Schülerinnen 
und Schülern mit Bedarf an sonderpädagogischer 
Unterstützung im Förderschwerpunkt Geistige 
Entwicklung unter besonderer Berücksichtigung 
intensivpädagogischer Förderung bei Schwerstbe-
hinderung und

 b)  Gestaltung des Ganztagsbetriebes,

2.   in einem Ausbildungsgang für den Förderschwer-
punkt Körperliche und motorische Entwicklung:

 a)   fachliche und didaktisch-methodische Fragen des 
zielgleich oder zieldifferent zu gestaltenden Unter-
richts und der Erziehung von Schülerinnen und 
Schülern mit Bedarf an sonderpädagogischer Un-
terstützung im Förderschwerpunkt Körperliche 
und motorische Entwicklung unter besonderer Be-
rücksichtigung intensivpädagogischer Förderung 
bei Schwerstbehinderung und

 b)  Gestaltung des Ganztagsbetriebes,

3.   in einem Ausbildungsgang für die pädagogischen 
Frühförderung im Förderschwerpunkt Sehen: fachli-
che und didaktisch-methodische Fragen der pädago-
gischen Frühförderung und der speziellen Förderung 
von Kindern mit einer Sehschädigung,

  in einem Ausbildungsgang für die pädagogischen 
Frühförderung im Förderschwerpunkt Hören und 
Kommunikation: fachliche und didaktisch-methodi-
sche Fragen der pädagogischen Frühförderung und 
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der speziellen Förderung von Kindern mit einer Hör-
schädigung.

(3) Die Ausbildungsanforderungen in den einzelnen Ge-
bieten ergeben sich aus der Anlage zu dieser Verordnung.

(4) Die Ausbildungszeit für die Ausbildung nach Ab-
satz 1 und Absatz 2 umfasst insgesamt wöchentlich acht 
Stunden. Sie entfällt jeweils etwa zur Hälfte auf die Teil-
gebiete nach Absatz 1 und Absatz 2.

(5) Für die Ausbildung in den Teilgebieten nach Absatz 1 
Nummer 1 bis 4 sind Gruppen mit etwa 30 Teilnehmerin-
nen und Teilnehmern zu bilden; für die Ausbildung in 
den Teilgebieten nach Absatz 1 Nummer 5 und Absatz 2 
sind Gruppen mit etwa 15 Teilnehmerinnen und Teilneh-
mern zu bilden.

(6) Die Ausbildungsleiterin oder der Ausbildungsleiter, 
die stellvertretende Ausbildungsleiterin oder der stell-
vertretende Ausbildungsleiter sowie andere Fachleiterin-
nen und Fachleiter führen die theoretische Ausbildung 
durch.

(7) Soweit dem Seminar Fachkräfte für einzelne Lehr-
veranstaltungen nicht zur Verfügung stehen, können an-
dere Sachkundige zur Mitarbeit herangezogen werden.

§ 12 
Schulpraktische Ausbildung

(1) Die Ausbildungsleiterin oder der Ausbildungsleiter 
weist den Fachlehrerinnen und Fachlehrern in Ausbil-
dung eine Ausbildungsschule zur schulpraktischen Aus-
bildung zu.

(2) Die Leiterin oder der Leiter der Ausbildungsschule 
legt im Einvernehmen mit der Ausbildungsleiterin oder 
dem Ausbildungsleiter und im Benehmen mit der zu-
ständigen Fachleiterin oder dem zuständigen Fachleiter 
und den an der Ausbildung beteiligten Lehrkräften der 
Ausbildungsschule (Ausbildungslehrkräfte) die schul-
praktische Ausbildung fest. Die Fachlehrerinnen und 
Fachlehrer in Ausbildung sollen im Verlauf des Ausbil-
dungsganges zwei Ausbildungslehrkräften zugewiesen 
werden.

(3) Die schulpraktische Ausbildung dient der Einübung 
in die Aufgaben der Fachlehrerinnen und Fachlehrer an 
Förderschulen. In der Ausbildung im Förderschwerpunkt 
Geistige Entwicklung oder im Förderschwerpunkt Kör-
perliche und motorische Entwicklung sind auch die Auf-
gaben zu berücksichtigen, die sich bei der Durchführung 
des Ganztagsschulbetriebs ergeben. Dazu gehören neben 
Tätigkeiten im Unterricht auch pfl egerische Tätigkeiten 
und die Durchführung von Freizeitmaßnahmen. In der 
Ausbildung im Bereich der pädagogischen Frühförde-
rung von Kindern mit einer Hör- oder Sehschädigung 
sind insbesondere die Aufgaben zu berücksichtigen, die 
sich in der Kindertagesstätte ergeben. Die gesamte 
schulpraktische Ausbildung soll zwölf Wochenstunden 
nicht überschreiten.

(4) Die stellvertretende Ausbildungsleiterin oder der 
stellvertretende Ausbildungsleiter sowie die zuständige 
Fachleiterin oder der zuständige Fachleiter müssen sich 
durch Besuche über den Ausbildungsstand der Fachleh-
rerinnen und Fachlehrer in Ausbildung informieren und 
sie beraten.

(5) Nach einer Einführungszeit, in der die Fachlehrerin 
oder der Fachlehrer in Ausbildung möglichst bei allen 
schulischen Angeboten der Ausbildungsschule hospitie-
ren und mit der Arbeit der Förderschulen des jeweiligen 
Förderschwerpunkts vertraut werden soll, nimmt sie 
oder er die Tätigkeiten gemäß Absatz 3 unter Anleitung 
der Ausbildungslehrkraft auf.

(6) Im Anschluss an die Einführungszeit soll die Fach-
lehrerin oder der Fachlehrer in Ausbildung Gelegenheit 
zu selbstständiger Unterrichts- und Erziehungstätigkeit 
erhalten. Über den Umfang des selbstständigen Unter-
richts entscheidet die Ausbildungsleiterin oder der Aus-
bildungsleiter im Benehmen mit der zuständigen Fach-
leiterin oder dem zuständigen Fachleiter, der 
Ausbildungslehrkraft und der Fachlehrerin oder dem 
Fachlehrer in Ausbildung.

(7) Über die Hospitationen und die eigene Arbeit im 
Rahmen der schulpraktischen Ausbildung einschließlich 
der Vorbereitung und Nachbereitung hat die Fachlehre-
rin oder der Fachlehrer in Ausbildung Berichte zu ferti-
gen, diese auszuwerten und der jeweiligen Ausbildungs-
lehrkraft nebst der Auswertung vorzulegen.

(8) Fachlehrerinnen und Fachlehrer in Ausbildung gehö-
ren für die Dauer der Tätigkeit an der Ausbildungsschule 
dem Kollegium dieser Schule an. Sie sollen an Sitzungen 
der Mitwirkungsgremien und an den übrigen Veranstal-
tungen der Schule teilnehmen. § 10 Absatz 4 bleibt un-
berührt.

§ 13 
Beurteilungen

(1) Die Ausbildungslehrkraft beurteilt die Fachlehrerin 
oder den Fachlehrer in Ausbildung nach der ersten 
Hälfte des Ausbildungsganges sowie vor Beendigung des 
Ausbildungsganges schriftlich ohne Vergabe einer Note. 
Diese Beurteilungsbeiträge sind der Ausbildungsleiterin 
oder dem Ausbildungsleiter über die Leiterin oder den 
Leiter der Ausbildungsschule vorzulegen.

(2) Die Ausbildungsleiterin oder der Ausbildungsleiter 
beurteilt die Leistungen und die Eignung der Fachlehre-
rin oder des Fachlehrers in Ausbildung aufgrund von Be-
urteilungsbeiträgen der beteiligten Ausbilderinnen und 
Ausbilder nach § 11 Absatz 6 am Ende der ersten Hälfte 
des Ausbildungsganges und vor Beendigung des Ausbil-
dungsganges (Endbeurteilung) schriftlich. Die Beurtei-
lung ist jeweils mit einer Note gemäß § 16 abzuschließen.

(3) Die Beurteilungen und Beurteilungsbeiträge nach 
Absatz 1 und 2 sind in dreifacher Ausfertigung der Aus-
bildungsleiterin oder dem Ausbildungsleiter vorzulegen, 
eine dieser Ausfertigungen ist unverzüglich der Fachleh-
rerin oder dem Fachlehrer in Ausbildung auszuhändigen.

(4) Die Fachlehrerin oder der Fachlehrer in Ausbildung 
hat das Recht zur schriftlichen Gegenäußerung, die in-
nerhalb einer Woche der Ausbildungsleiterin oder dem 
Ausbildungsleiter gegenüber geltend zu machen ist.

Abschnitt 2 
Die Abschlussprüfung

§ 14 
Zweck der Prüfung

(1) Die Abschlussprüfung schließt die Ausbildung gemäß 
Abschnitt 1 ab.

(2) Durch sie soll festgestellt werden, ob die Kandidatin 
oder der Kandidat am Ausbildungsgang erfolgreich teil-
genommen hat und sowohl über die theoretischen als 
auch die schulpraktischen Kenntnisse und Fähigkeiten 
verfügt, um als Fachlehrerin oder Fachlehrer an Förder-
schulen aufgabengemäß tätig werden zu können.

§ 15 
Einteilung und Zeit der Prüfung

(1) Die Abschlussprüfung ist in drei Abschnitte geglie-
dert:

1.   eine schriftliche Hausarbeit, die als erste Prüfungs-
leistung zu erbringen ist,

2.   eine schulpraktische Prüfung, in der zwei schulprak-
tische Proben abzulegen sind und

3.  eine mündliche Prüfung, die

 a)   im Bereich des Förderschwerpunkts Geistige Ent-
wicklung oder des Förderschwerpunkts Körperli-
che und motorische Entwicklung aus drei Prü-
fungsteilen besteht oder

 b)   im Bereich des Förderschwerpunkts Sehen oder 
des Förderschwerpunkts Hören und Kommunika-
tion aus zwei Prüfungsteilen besteht.

(2) Die Abschlussprüfung fi ndet in der Regel während 
des Ausbildungsganges statt.
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§ 16 
Noten

(1) Die Leistungen werden mit folgenden Noten bewer-
tet:

sehr gut (1)   eine Leistung, die den Anforderungen 
in besonderem Maße entspricht,

gut (2)   eine Leistung, die den Anforderungen 
voll entspricht,

befriedigend (3)   eine Leistung, die den Anforderungen 
im Allgemeinen entspricht,

ausreichend (4)   eine Leistung, die zwar Mängel auf-
weist, aber im Ganzen den Anforderun-
gen noch entspricht,

mangelhaft (5)   eine Leistung, die den Anforderungen 
nicht entspricht, die jedoch erkennen 
lässt, dass die notwendigen Grund-
kenntnisse vorhanden sind,

ungenügend (6)   eine Leistung, die den Anforderungen 
nicht entspricht und bei der selbst 
Grundkenntnisse lückenhaft sind.

(2) Zur differenzierten Bewertung können Zwischen-
werte durch Absenken oder Anheben der einzelnen Note 
um 0,3 gebildet werden. Dabei sind die Zwischennoten 
0,7; 4,3; 4,7 und 5,3 ausgeschlossen.

(3) Soweit nach dieser Verordnung eine Gesamtnote aus 
verschiedenen Noten gebildet wird, werden Notenwerte 
bis zur Dezimalstelle 5 abgerundet. Notenwerte über 4,0 
entsprechen der Note mangelhaft.

§ 17 
Prüfungskommission

(1) Die Bezirksregierung bildet für die Prüfungen der 
Teilnehmerinnen und Teilnehmer eines Ausbildungsgan-
ges eine Prüfungskommission und beruft deren Mitglie-
der.

(2) Als Mitglieder der Prüfungskommission werden be-
rufen: 

1.   die Ausbildungsleiterin oder der Ausbildungsleiter als 
Vorsitzende oder Vorsitzender der Prüfungskommis-
sion, 

2.   die Stellvertreterin oder der Stellvertreter der Ausbil-
dungsleiterin oder des Ausbildungsleiters als Stellver-
treterin oder Stellvertreter der oder des Vorsitzenden 
der Prüfungskommission und

3.   die an der Ausbildung beteiligten Fachleiterinnen und 
Fachleiter sowie die Lehrenden gemäß § 11 Absatz 7. 

Die oder der Vorsitzende der Prüfungskommission kann 
alle Aufgaben des Vorsitzes nach dieser Verordnung der 
oder dem Stellvertretenden Vorsitzenden der Prüfungs-
kommission übertragen.

(3) Als Mitglieder der Prüfungskommission können fer-
ner andere Fachleiterinnen und Fachleiter sowie Lehr-
kräfte an Förderschulen berufen werden.

(4) Die oder der Vorsitzende der Prüfungskommission 
setzt die Themen der schriftlichen Hausarbeit fest, be-
stimmt die Klassen oder Gruppen für die schulprakti-
sche Prüfung sowie die Termine der schulpraktischen 
Prüfung und der mündlichen Prüfung und bildet die 
Prüfungsausschüsse. Zur Festlegung von Gruppen und 
Klassen sowie Themen von schriftlichen Hausarbeiten 
können die Kandidatinnen und Kandidaten Vorschläge 
vorlegen.

(5) Die Mitglieder der Prüfungskommission sind zur Ver-
schwiegenheit über alle Prüfungsvorgänge verpfl ichtet.

§ 18 
Prüfungsausschuss

(1) Die oder der Vorsitzende der Prüfungskommission 
bildet für jede Kandidatin und jeden Kandidaten einen 
Prüfungsausschuss für die schulpraktische Prüfung und 
einen Prüfungsausschuss für die mündliche Prüfung. 
Jeder Prüfungsausschuss besteht aus drei Mitgliedern 
der Prüfungskommission. Die Prüfungsausschüsse kön-

nen für die Prüfung einer Kandidatin oder eines Kandi-
daten jeweils mit denselben Mitgliedern der Prüfungs-
kommission besetzt werden. Die oder der Vorsitzende der 
Prüfungskommission führt den Vorsitz im Prüfungsaus-
schuss und bestimmt ein weiteres Mitglied des Prüfungs-
ausschusses zur Stellvertreterin oder zum Stellvertreter 
des Vorsitzenden. Die oder der Vorsitzende kann ein an-
deres Mitglied des Prüfungsausschusses zur oder zum 
Vorsitzenden bestimmen.

(2) Der Prüfungsausschuss soll mit Mitgliedern der Prü-
fungskommission besetzt werden, welche die Kandidatin 
oder den Kandidaten im letzten Ausbildungshalbjahr im 
Seminar theoretisch ausgebildet haben. Erscheint ein 
Mitglied des Prüfungsausschusses nicht zur Prüfung, so 
bestimmt die oder der Vorsitzende des Prüfungsaus-
schusses oder seine Stellvertreterin oder sein Stellvertre-
ter eine Vertretung aus dem Kreis der Mitglieder der 
Prüfungskommission.

(3) Die oder der Vorsitzende des Prüfungsausschusses ist 
verantwortlich für den ordnungsgemäßen Ablauf der 
Prüfung und prüft auch selbst.

(4) Bei den Beratungen des Prüfungsausschusses dürfen 
nur dessen Mitglieder zugegen sein. Der Prüfungsaus-
schuss fasst seine Beschlüsse mit Stimmenmehrheit. 
Stimmenthaltung ist nicht zulässig.

(5) Mitglieder der obersten und der oberen Schulauf-
sichtsbehörde haben das Recht, an Prüfungen teilzuneh-
men.

(6) Die oder der Vorsitzende kann weiteren Personen, bei 
denen ein dienstliches Interesse vorliegt, gestatten, als 
Zuhörerin oder Zuhörer an der Prüfung teilzunehmen.

(7) Die Mitglieder des Prüfungsausschusses sind ver-
pfl ichtet, über Beratungen des Prüfungsausschusses Ver-
schwiegenheit zu wahren.

§ 19 
Vorlage der Prüfungsunterlagen

Die oder der Vorsitzende der Prüfungskommission legt 
der Bezirksregierung zu Beginn des letzten Halbjahres 
des Ausbildungsganges folgende Prüfungsunterlagen 
vor:

1.   ein Verzeichnis aller Kandidatinnen und Kandidaten 
mit folgenden Angaben:

 a)  Name und Vorname,

 b)  Tag und Ort der Geburt,

 c)  Bezeichnung der Ausbildungsschule und

 d)  Teilgebiet gemäß § 11 Absatz 2 und

2.  einen Zeitplan für die Prüfung.

§ 20 
Schriftliche Hausarbeit

(1) In der schriftlichen Hausarbeit soll die Kandidatin 
oder der Kandidat nachweisen, dass sie oder er eine Auf-
gabe aus der Schulpraxis (§ 12 Absatz 3) darstellen und 
lösen kann.

(2) Das Thema der Hausarbeit stellt die oder der Vorsit-
zende der Prüfungskommission im Einvernehmen mit 
der zuständigen Fachleiterin oder dem zuständigen 
Fachleiter zu Beginn des letzten Halbjahres des Ausbil-
dungsganges.

(3) Die Hausarbeit, die den Umfang von 30 Seiten nicht 
überschreiten soll, ist bis zum Ablauf von sechs Wochen 
nach Erhalt des Themas anzufertigen und bei der oder 
dem Vorsitzenden der Prüfungskommission abzuliefern. 
Die Frist wird durch den Nachweis des Absendens inner-
halb dieser Frist gewahrt. Für Schwerbehinderte im 
Sinne des Schwerbehindertengesetzes und für körperbe-
hinderte Kandidatinnen und Kandidaten kann die Frist 
auf Antrag um bis zu zwei Wochen verlängert werden, 
soweit dies wegen einer erheblichen Behinderung bei der 
Anfertigung der Hausarbeit geboten ist. Der Antrag ist 
bis zum Ende des ersten Halbjahres des Ausbildungs-
ganges zu stellen. Die oder der Vorsitzende der Prüfungs-
kommission entscheidet über diesen Antrag. Die Körper-
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behinderung ist auf Verlangen durch ein amtsärztliches 
Zeugnis nachzuweisen.

(4) Die in Druckschrift in zweifacher Ausfertigung abzu-
liefernde Hausarbeit muss geheftet sein und ein ausführ-
liches Inhaltsverzeichnis mit Seitenzahlen und eine Zu-
sammenstellung der benutzten Quellen und Hilfsmittel 
enthalten. Am Schluss der Arbeit muss die Kandidatin 
oder der Kandidat versichern, dass sie oder er die Arbeit 
selbständig verfasst, keine anderen Quellen und Hilfs-
mittel als die angegebenen benutzt und die Stellen der 
Arbeit, die anderen Werken dem Wortlaut oder dem Sinn 
nach entnommen sind, in jedem einzelnen Fall unter An-
gabe der Quelle als Entlehnung kenntlich gemacht hat. 
Dies gilt auch für beigegebene Zeichnungen, Kartenskiz-
zen und Darstellungen.

(5) Über die Hausarbeit erstattet die oder der zuständige 
Fachleiter oder ein anderes, von der oder dem Vorsitzen-
den der Prüfungskommission beauftragtes Mitglied der 
Prüfungskommission innerhalb von zwei Monaten nach 
dem Tag ihrer Abgabe ein Gutachten, das den Grad 
selbstständiger Leistung, den sachlichen Gehalt, Pla-
nung, Aufbau, Gedankenführung und sprachliche Form 
bewertet und Vorzüge und Mängel deutlich bezeichnet. 
Das Gutachten ist mit einer Note gemäß § 16 abzuschlie-
ßen.

(6) Ein zweites, von der oder dem Vorsitzenden der Prü-
fungskommission beauftragtes Mitglied der Prüfungs-
kommission wird hinzugezogen, wenn die Hausarbeit 
schlechter als ausreichend bewertet wird. Das weitere 
Mitglied zeichnet das Gutachten mit oder fügt eine ab-
weichende Stellungnahme bei. In den Fällen, in denen 
die Gutachterinnen oder Gutachter sich nicht auf eine 
Note einigen können, entscheidet ein drittes, von der 
oder dem Vorsitzenden der Prüfungskommission beauf-
tragtes Mitglied der Prüfungskommission nach einer Be-
ratung aller Gutachterinnen und Gutachter.

(7) Ist als Ergebnis der Hausarbeit eine nicht ausrei-
chende Note festgelegt worden, teilt die oder der Vorsit-
zende der Prüfungskommission der Kandidatin oder 
dem Kandidaten eine zweite Aufgabe gemäß Absatz  1 
mit. Wird auch für die zweite Arbeit als Ergebnis die 
Note „mangelhaft“ oder „ungenügend“ festgelegt, so ist 
die Abschlussprüfung endgültig nicht bestanden.

(8) Die oder der Vorsitzende der Prüfungskommission 
teilt die Bewertung (Note) der schriftlichen Hausarbeit 
der Kandidatin oder dem Kandidaten mindestens zwei 
Wochen vor der schulpraktischen Prüfung mit. Die Frist 
wird durch die Aufgabe zur Post gewahrt; maßgebend ist 
das Datum des Poststempels.

§ 21 
Schulpraktische Prüfung

(1) Die schulpraktische Prüfung besteht aus zwei schul-
praktischen Proben von je 35 bis 50 Minuten Dauer. Sie 
ist in der Schule abzulegen, in der die Kandidatin oder 
der Kandidat schulpraktisch ausgebildet worden ist. Die 
schulpraktischen Proben sind auf Vorschlag der Kandi-
datin oder des Kandidaten nach Möglichkeit in Klassen 
oder Gruppen durchzuführen, in denen sie oder er tätig 
gewesen ist.

(2) Die Kandidatin oder der Kandidat schlägt im Ein-
vernehmen mit der Lehrerin oder dem Lehrer, in deren 
oder dessen Klasse oder Gruppe die jeweilige schulprak-
tische Probe stattfi nden soll, der zuständigen Fachleite-
rin oder dem zuständigen Fachleiter das Thema der 
schulpraktischen Probe vor. Das Thema soll im Zusam-
menhang mit der von der Kandidatin oder dem Kandi-
daten zuvor durchgeführten Tätigkeit stehen. Der Vor-
schlag erfolgt spätestens zwei Wochen vor dem Termin 
der schulpraktischen Prüfung.

(3) Die Fachleiterin oder der Fachleiter entscheidet über 
den Themenvorschlag. Sie oder er kann die Kandidatin 
oder den Kandidaten auffordern, das Thema zu erwei-
tern, zu begrenzen oder abzuändern oder ein anderes 
Thema vorzuschlagen. Das Thema der schulpraktischen 
Probe wird der Kandidatin oder dem Kandidaten eine 
Woche vor dem Prüfungstag bekanntgegeben.

(4) Vor Beginn der schulpraktischen Probe übergibt die 
Kandidatin oder der Kandidat jedem Mitglied des Prü-

fungsausschusses eine schriftliche Planung des vorgese-
henen Verlaufs mit den Vorüberlegungen.

(5) Die Lehrerin oder der Lehrer, in deren oder dessen 
Klasse die schulpraktische Probe stattfi nden soll, nimmt 
zum Leistungsstand und zur Mitarbeit der Klasse oder 
Gruppe und zu besonderen Umständen Stellung, die den 
Ablauf der schulpraktischen Probe beeinfl ussen können. 
Die Stellungnahme erhält der Prüfungsausschuss vor 
Beginn der Probe.

(6) Die Kandidatin oder der Kandidat erhält – in der 
Regel im Anschluss an die schulpraktischen Proben und 
vor deren Bewertung – Gelegenheit, zu deren Planung, 
Verlauf und Ergebnis Stellung zu nehmen.

(7) Über jede schulpraktische Probe und die Beratungen 
ist von einem Mitglied des Prüfungsausschusses, das von 
der oder dem Vorsitzenden bestimmt wird, eine Nieder-
schrift zu fertigen, die Angaben über das Thema, den 
Prüfungsverlauf und die Note enthält.

§ 22 
Mündliche Prüfung

(1) Die mündliche Prüfung dauert 60 Minuten.

(2) Die mündliche Prüfung erstreckt sich auf Ausbil-
dungsgegenstände gemäß §  11 Absatz  1 und Absatz  2. 
Dabei sollen die Prüferinnen und Prüfer in der Regel von 
einem größeren Thema oder einer größeren Aufgabe aus-
gehen und der Kandidatin oder dem Kandidaten Gele-
genheit geben, sich zusammenhängend zu äußern.

(3) Im Bereich der Förderschwerpunkte Geistige Ent-
wicklung und Körperliche und motorische Entwicklung 
sind für die Prüfungsteile

1.   mit den Gegenständen Aspekte der Sonderpädagogik 
einschließlich Sozialpädagogik, Aspekte der Sonder-
pädagogischen Psychologie, Medizinische Aspekte 
sowie Schul- und Beamtenrecht 25 Minuten,

2.   mit dem Gegenstand Pfl egerische Aufgaben 10 Minu-
ten und

3.   mit den Gegenständen Fachliche und didaktisch-me-
thodische Fragen des Unterrichts und der Erziehung 
25 Minuten

vorzusehen.

(4) Im Bereich der Förderschwerpunkte Sehen und 
Hören und Kommunikation sind für die Prüfungsteile

1.   mit den Gegenständen Aspekte der Sonderpädagogik 
einschließlich Sozialpädagogik, Aspekte der Sonder-
pädagogischen Psychologie, Medizinische Aspekte 
sowie Schul- und Beamtenrecht 30 Minuten und

2.   mit den Gegenständen Fachliche und didaktisch-me-
thodische Fragen der pädagogischen Frühförderung 
und speziellen Förderung seh- und hörgeschädigter 
Kinder 30 Minuten vorzusehen.

(5) Der Prüfungsausschuss bewertet die in der mündli-
chen Prüfung erbrachten Prüfungsleistungen gesondert 
für die einzelnen Prüfungsteile.

(6) Über die mündliche Prüfung ist von einem Mitglied 
des Prüfungsausschusses, das von der oder dem Vorsit-
zenden bestimmt wird, eine Niederschrift zu fertigen, in 
der die Gegenstände der Prüfung, die Leistungen der 
Kandidatin oder des Kandidaten und die dafür festge-
legten Noten zu vermerken sind.

§ 23 
Festsetzung der Leistungsnoten in den 

Prüfungsabschnitten

(1) Der Prüfungsausschuss ermittelt aus den gleich zu 
gewichtenden Noten für die schulpraktischen Proben die 
Note für die schulpraktische Prüfung.

(2) Der Prüfungsausschuss ermittelt aus den Noten für 
die Prüfungsteile der mündlichen Prüfung, die ihrer 
Dauer entsprechend zu gewichten sind, die Note für die 
mündliche Prüfung.

(3) Die gemäß Absatz  1 und Absatz  2 sowie §  16 Ab-
satz  3 ermittelten Noten in den Prüfungsabschnitten 
sind in den Prüfungsniederschriften zur zweiten schul-
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praktischen Probe und zur mündlichen Prüfung zu ver-
merken. Die Niederschriften sind zur Prüfungsakte zu 
nehmen.

§ 24 
Ermittlung des Ergebnisses der Abschlussprüfung

(1) Der Prüfungsausschuss für die mündliche Prüfung 
ermittelt aus dem arithmetischen Mittel der Note der 
Endbeurteilung (§ 13 Absatz 2), der Hausarbeit (§ 20 Ab-
satz 8), der schulpraktischen Prüfung (§ 23 Absatz 1) und 
der mündlichen Prüfung (§  23 Absatz  2) das Ergebnis 
der Abschlussprüfung. Dabei wird die Note der Hausar-
beit einfach, die Note der schulpraktischen Prüfung 
zweifach, die Note der mündlichen Prüfung zweifach 
und die Note der Endbeurteilung dreifach gewichtet. Der 
Prüfungsausschuss für die mündliche Prüfung stellt eine 
Gesamtnote gemäß § 16 Absatz 1 fest.

(2) Die Abschlussprüfung ist bestanden, wenn neben der 
Gesamtnote auch die vier in Absatz 1 Satz 1 genannten 
Noten mindestens „ausreichend“ (4,0) sind.

(3) Über die Beratung des Prüfungsausschusses für die 
mündliche Prüfung ist eine Niederschrift aufzunehmen. 
In die Niederschrift sind die Noten der Prüfungsteile 
und der Prüfungsabschnitte sowie das Gesamtergebnis 
der Prüfung einzutragen. Die Niederschrift ist von den 
Mitgliedern des Prüfungsausschusses zu unterzeichnen 
und zur Prüfungsakte zu nehmen.

(4) Das Gesamtergebnis sowie die Noten für die einzel-
nen Prüfungsleistungen gibt die oder der Vorsitzende des 
Prüfungsausschusses für die mündliche Prüfung der 
Kandidatin oder dem Kandidaten unverzüglich bekannt.

(5) Ist die Abschlussprüfung schon aufgrund der Endbe-
urteilung gemäß § 13 Absatz 2 nicht bestanden, sind wei-
tere mündliche und schulpraktische Prüfungsleistungen 
nicht mehr zu erbringen. Das Nichtbestehen der Ab-
schlussprüfung sowie die Noten der Endbeurteilung und 
der schriftlichen Hausarbeit teilt die oder der Vorsit-
zende der Prüfungskommission der Kandidatin oder 
dem Kandidaten unverzüglich mit.

§ 25 
Nichtablieferung der Hausarbeit und Versäumen 

von Prüfungsterminen

(1) Die Abschlussprüfung gilt als nicht bestanden, wenn 
eine Kandidatin oder ein Kandidat ohne genügende Ent-
schuldigung die schriftliche Hausarbeit nicht rechtzeitig 
abliefert oder zum Termin für die schulpraktische Prü-
fung oder für die mündliche Prüfung nicht erscheint.

(2) Wird der Abgabetermin der Hausarbeit mit genügen-
der Entschuldigung um mehr als vierzehn Tage ver-
säumt, so ist sie erneut mit anderer Themenstellung an-
zufertigen.

(3) Bei einer Entschuldigung wegen Krankheit, kann die 
Vorlage eines amtsärztlichen Zeugnisses verlangt wer-
den.

(4) Entschuldigungsgründe können nur berücksichtigt 
werden, wenn sie unverzüglich bei der oder dem Vorsit-
zenden der Prüfungskommission geltend gemacht wer-
den.

§ 26 
Rücktritt

(1) Tritt eine Kandidatin oder ein Kandidat ohne Geneh-
migung des Vorsitzenden der Prüfungskommission von 
der Prüfung zurück, so gilt die Prüfung als nicht bestan-
den.

(2) Tritt eine Kandidatin oder ein Kandidat mit Geneh-
migung des Vorsitzenden der Prüfungskommission von 
der Prüfung zurück, sind noch nicht erbrachte und un-
terbrochene Prüfungsabschnitte mit anderer Themen-
stellung zu erbringen. Die Prüfung wird zu einem von 
der oder dem Vorsitzenden der Prüfungskommission be-
stimmten Zeitpunkt fortgesetzt. Die Genehmigung darf 
nur aus wichtigem Grund erteilt werden.

(3) § 25 Absatz 3 ist entsprechend anzuwenden.

§ 27 
Ordnungswidriges Verhalten

(1) Die oder der Vorsitzende des Prüfungsausschusses 
kann Kandidatinnen und Kandidaten, die sich eines 
Täuschungsversuches oder in erheblichem Maße eines 
anderen ordnungswidrigen Verhaltens schuldig machen, 
während der schulpraktischen Prüfung oder während 
der mündlichen Prüfung von der Fortsetzung der Prü-
fung ausschließen.

(2) Über die Folgen eines bei einer Prüfungsleistung 
festgestellten ordnungswidrigen Verhaltens, namentlich 
eines Täuschungsversuches, entscheidet die oder der Vor-
sitzende der Prüfungskommission.

(3) Mögliche Folgen eines ordnungswidrigen Verhaltens 
sind:

1.   Der Kandidatin oder dem Kandidaten kann die Wie-
derholung einzelner oder mehrerer Prüfungsleistun-
gen auferlegt werden,

2.   Prüfungsleistungen, auf die sich die Ordnungswidrig-
keit bezieht, können mit ungenügend bewertet wer-
den,

3.   die Abschlussprüfung kann in schweren Fällen für 
nicht bestanden erklärt werden; in besonders schwe-
ren Fällen kann die Kandidatin oder der Kandidat 
von der Wiederholungsprüfung ausgeschlossen wer-
den.

(4) Auch nach Aushändigung des Zeugnisses über das 
Bestehen der Abschlussprüfung kann diese wegen eines 
ordnungswidrigen Verhaltens für nicht bestanden erklärt 
werden, jedoch nur innerhalb einer Frist von fünf Jahren 
seit Ausstellung des Zeugnisses.

§ 28 
Wiederholung der Prüfung

(1) Eine nicht bestandene Abschlussprüfung kann ein-
mal wiederholt werden, es sei denn, sie ist durch eine als 
nicht mindestens „ausreichend“ (4,0) bewertete schriftli-
che Hausarbeit endgültig nicht bestanden (§  20 Ab-
satz 7).

(2) Eine zweite Wiederholung der Prüfung ist nicht zu-
lässig.

(3) Für das Ablegen der Wiederholungsprüfung ist der 
Ausbildungszeitraum zu verlängern. Über die Dauer der 
erforderlichen Verlängerung entscheidet der Prüfungs-
ausschuss für die mündliche Prüfung. In den Fällen des 
§  24 Absatz  5 entscheidet die oder der Vorsitzende der 
Prüfungskommission. Die Verlängerung soll mindestens 
drei und höchstens sechs Monate betragen. § 9 Absatz 2 
bleibt unberührt.

(4) Eine mit mindestens „ausreichend“ (4,0) bewertete 
schriftliche Hausarbeit der nicht bestandenen Ab-
schlussprüfung ist auf Antrag anzurechnen.

§ 29 
Zeugnisse und Bescheinigungen

(1) Über die bestandene Abschlussprüfung erhält die 
Kandidatin oder der Kandidat ein Zeugnis; über die 
nicht bestandene Prüfung erhält sie oder er eine Be-
scheinigung.

(2) Zeugnisse und Bescheinigungen werden jeweils auf 
den Tag der Ausstellung datiert; sie sind von der oder 
dem Vorsitzenden der Prüfungskommission zu unter-
schreiben.

(3) Das für Schule zuständige Ministerium legt die Mus-
ter für die Zeugnisse und Bescheinigungen fest.

§ 30 
Rechtsstellung nach der Prüfung

Das öffentlich-rechtliche Ausbildungsverhältnis (§ 4 Ab-
satz 3) endet mit der Bekanntgabe des Gesamtergebnis-
ses der Prüfung (Aushändigung des Zeugnisses).
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Abschnitt 3 
Schlussvorschriften

§ 31 
Übergangsregelung

Für Schulpraktikantinnen und Schulpraktikanten, die 
sich zum 8. Mai 2016 bereits in der Ausbildung befi nden, 
sind die Vorschriften der Ordnung der Ausbildung und 
Prüfung der Fachlehrer an Sonderschulen im Bereich 
geistig oder körperlich behinderter Schüler und im Be-
reich der vorschulischen Erziehung von seh- oder hörge-
schädigten Kindern vom 9. September 1983 (GV. NRW. 
S. 410), die zuletzt durch Artikel 26 des Gesetzes vom 5. 
April 2005 (GV. NRW. S. 274) geändert worden ist, weiter 
anzuwenden.

§ 32 
Inkrafttreten, Außerkrafttreten

(1) Diese Verordnung tritt zwei Tage nach der Verkün-
dung in Kraft. Gleichzeitig tritt die Ordnung der Ausbil-
dung und Prüfung der Fachlehrer an Sonderschulen im 
Bereich geistig oder körperlich behinderter Schüler und 
im Bereich der vorschulischen Erziehung von seh- und 
hörgeschädigten Kindern außer Kraft.

(2) Diese Verordnung tritt am 31. Dezember 2024 außer 
Kraft.

Anlage (zu § 11 Absatz 3)

Inhalte der theoretischen Ausbildung und Prüfungsan-
forderungen

1.   Aspekte der Sonderpädagogik einschließlich Sozial-
pädagogik

 a)  Sonderpädagogische Förderung,

 b)  Menschenbild und Behinderungsbegriff,

 c)   Die Schule und die Schulklasse oder Gruppe als 
soziale Systeme; Umgang mit Vielfalt,

 d)   Feldkenntnisse zu sonderpädagogischen Einrich-
tungen und Förderorten gemäß der Verordnung 
über die sonderpädagogische Förderung, den 
Hausunterricht und die Schule für Kranke vom 29. 
April 2005 (GV. NRW. S.  538, ber. S.  625), die zu-
letzt durch Verordnung vom 29. September 2014 
(GV. NRW. S. 608) geändert worden ist,

 e)  Berufl iche und soziale Eingliederung,

 f)  Lehrerrolle, Lehrerverhalten, Berufsethos,

 g)  Arbeit im Team,

 h)   Kooperation mit den Eltern und Erziehungsbe-
rechtigten und

 i)  Kooperation mit außerschulischen Einrichtungen.

2.   Ausgewählte Aspekte der sonderpädagogischen Psy-
chologie

 a)   Entwicklung von Kindern und Jugendlichen mit 
Bedarf an sonderpädagogischer Unterstützung im 
Förderschwerpunkt Geistige Entwicklung,

 b)   Wechselwirkungen im systemischen Kontext zwi-
schen Behinderung, sozialer Bezugsgruppe, Selbst-
bild und Integration,

 c)  Verhaltensauffälligkeiten,

 d)   Intensivpädagogische Förderung bei Schwerstbe-
hinderung,

 e)  Grundlagen lerntheoretischer Ansätze und

 f)   Individuelle Potentiale und Zugangswege schuli-
scher Lernentwicklung in heterogenen Leistungs-
gruppen.

3.  Medizinische Aspekte

 a)   Grundlagen der Entwicklung von Kindern und Ju-
gendlichen,

 b)   Einführung in den Aufbau und die Funktion des 
Zentralnervensystems,

 c)  Grundlagen der Genetik,

 d)  Prä-, peri- und postnatale Schädigungen,

 e)  Ursachen von Behinderung,

 f)   Ophtalmologie und Physiologische Optik (nur För-
derschwerpunkt Sehen) und

 g)   HNO-Kunde und Audiometrie (nur Förderschwer-
punkt Hören und Kommunikation).

4.  Pfl egerische Aufgaben

 a)   Allgemeine und persönliche Hygiene, Grundzüge 
der Mikrobiologie und Desinfektionslehre,

 b)   Einführung in die Arzneimittellehre, insbesondere 
Umgang mit Arzneimitteln,

 c)  Grundpfl ege und aktivierende Pfl ege und

 d)  Erste Hilfe und Unfallverhütung.

5.   Fachliche und didaktisch-methodische Fragen des 
Unterrichts und der Erziehung bei Kindern und Ju-
gendlichen mit Unterstützungsbedarf in den Förder-
schwerpunkten Geistige Entwicklung, Körperliche 
und motorische Entwicklung sowie Fragen der päda-
gogischen Frühförderung von Kindern und Jugendli-
chen mit den Förderschwerpunkten Sehen oder Hören 
und Kommunikation

 a)  Aspekte der Bildungsarbeit

  aa)   Kompetenzen in Fach- und Sachzusammen-
hängen (lebenspraktisches Training, musische 
Erziehung, religiöse Erziehung, Bewegungser-
ziehung),

  bb)   Kompetenzen in Entwicklungsbereichen,

  cc)   Konzepte zur Förderung bei Schwerstbehin-
derung,

  dd)   Vorbereitung auf die Arbeitswelt, Arbeits-
lehre,

  ee)  Freizeiterziehung,

  ff)  Rhythmisierung des Tagesablaufs,

  gg)  Unterstützte Kommunikation und

  hh)  Spielpädagogik.

 b)  Aspekte von Unterricht und Erziehung

  aa)  Hospitationen, 

  bb)   Vor- und Nachbereitung von schulpraktischen 
Übungen,

  cc)   Ansätze der Unterrichtsorganisation und -ge-
staltung,

  dd)  Medien und

  ee)  Besondere Erziehungsfragen.

6.  Schul- und Beamtenrecht

 a)   Rechtliche Grundlagen des Schulwesens und der 
sonderpädagogischen Förderung

 b)   Aufgaben und Pfl ichten von Fachlehrerinnen und 
Fachlehrern,

 c)   Ausgewählte Fragen des Schulgesetzes, Aufsicht, 
Schulmitwirkung,

 e)  Rechte und Pfl ichten der Beamten.

Artikel 4
Änderung der Ordnung zur berufsbegleitenden 

Ausbildung von Seiteneinsteigerinnen und 
Seiteneinsteigern und der Staatsprüfung

Auf Grund des § 13 Absatz 3 des Lehrerausbildungsge-
setzes vom 12. Mai 2009 (GV. NRW. S.  308), der durch 
Gesetz vom 26. April 2016 (GV. NRW. S. 208) geändert 
worden ist, verordnet das Ministerium für Schule und 
Weiterbildung im Einvernehmen mit dem Ministerium 
für Inneres und Kommunales und dem Finanzministe-
rium:

§ 17 Satz 2 der Ordnung zur berufsbegleitenden Ausbil-
dung von Seiteneinsteigerinnen und Seiteneinsteigern 
und der Staatsprüfung vom 6. Oktober 2009 (GV. NRW. 
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S. 511), die durch Artikel 2 der Verordnung vom 10. April 
2011 (GV. NRW. S. 218) geändert worden ist, wird aufge-
hoben.

Artikel 5
Inkrafttreten

Diese Verordnung tritt zwei Tage nach der Verkündung in 
Kraft.

Düsseldorf, den 25. April 2016

Die Ministerin 
für Schule und Weiterbildung 

des Landes Nordrhein-Westfalen

Sylvia  L ö h r m a n n

– GV. NRW. 2016 S. 216
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